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 Bebauungsplanverfahren "Schöckinger Weg", Hemmingen; Verfahren nach § 215 a 

BauGB 

Hier: Beteiligung der Behörden nach § 4 II BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde zu der 

oben genannten Planung folgendermaßen Stellung: 

 

Raumordnung 

Mit der vorliegenden Planung soll ein Wohnbaugebiet mit 2,97 ha am südlichen Orts-

rand der Gemeinde Hemmingen entstehen. Von diesem Gebiet sind 1,4 ha entwickelt 

und ca. 1,6 ha nicht entwickelt. Das nach § 13b BauGB eingeleitete Bebauungsplan-

verfahren soll in Folge der Aufhebung nunmehr im ergänzenden Verfahren nach § 

215 a BauGB abgeschlossen werden. Eine Vorprüfung des Einzelfalls sowie eine 

Umweltprüfung fanden statt und liegen den vorgelegten Unterlagen bei. Insgesamt 

sind danach keine nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten.  

 

Die Begründung zur Erforderlichkeit der Planung nach § 1 Abs. 3 BauGB und die 

Auseinandersetzung mit PS 2.4.2 (Z) Regionalplan begegnen weiterhin Bedenken. 

Insoweit ist die Begründung noch zu ergänzen. Inhaltlich verweisen wir auch auf un-

sere Stellungnahme vom 23.06.2024. In den Unterlagen finden sich weiterhin keine 
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nachvollziehbaren Angaben zum ermittelten Bedarf aus der Bevölkerungsentwicklung 

und der Entwicklung der Belegungsdichte. 

 

Alle Bauleitpläne sind an die Ziele der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 

BauGB). Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwä-

gung unterliegen, zu beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). 

 

Aufgrund dessen, dass es sich vorliegend in einem Umfang von 1,6 ha um eine Flä-

chenneuausweisung handelt, der Bebauungsplan also nicht aus dem Flächennut-

zungsplan entwickelt ist, soll der geplante Bedarf an Wohnbauflächen durch eine 

Plausibilitätsprüfung geprüft werden. Dabei ist auch zu bedenken, dass es sich vorlie-

gend um eine Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen handelt. Der Nachweis 

des Bedarfs soll sich an den Hinweisen des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau vom 15.02.2017 zur Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnach-

weise orientieren. Unmittelbare Anwendung finden die Hinweise zwar nur im Rahmen 

der Prüfung genehmigungspflichtiger Bauleitpläne durch die Genehmigungsbehörde. 

Dennoch empfehlen wir, die Hinweise in anderen Bauleitplanverfahren entsprechend 

anzuwenden und die Hinweise in diesen Fällen vornehmlich als Prüfungshilfe oder -

anleitung zu verstehen.  

 

Dabei ist insbesondere zu bedenken, dass es sich bei der Gemeinde Hemmingen um 

eine Gemeinde handelt, die nach PS 2.4.2 (Z) Regionalplan als Gemeinde be-

schränkt auf Eigenentwicklung festgelegt ist. Nach PS 2.4.0.5 (Z) Regionalplan sind 

Wohnbauflächen in diesen Gemeinden nur im Rahmen der natürlichen Bevölkerungs-

entwicklung und des „inneren Bedarfs“ zulässig. Nach Abs. 2 können in begründeten

Fällen auf Nachweis zusätzlich Wohnbauflächen zugelassen werden, wenn ein hoher 

Einpendlerüberschuss, ein Geburtenüberschuss oder andere konkrete örtliche Be-

sonderheiten bestehen oder nachgewiesen werden können. Im Rahmen der Darle-

gung des Bedarfs – orientiert an den Plausibilitätshinweisen – weisen wir darauf hin, 

dass Wanderungsgewinne bei der Bedarfsermittlung nicht mitberücksichtigt werden.  

 

Weiter verweisen wir an dieser Stelle auf PS 2.4.0.5.1 (G) Regionalplan, wonach als 

Orientierungswert ein Zuwachs von 1% der Wohneinheiten je fünf Jahre zugrunde ge-

legt wird.  

 

Die Unterlagen wurden im Rahmen der Begründung dahingehend ergänzt, dass die 

noch vorhandenen Bauflächenpotentiale im Flächennutzungsplan derzeit aufgrund 
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der Eigentumsverhältnisse nicht aktivierbar sind. Gleichwohl sollte hier eine Darstel-

lung der Mobilisierungsstrategie der Gemeinde zur Aktivierung der Potenziale vorge-

legt werden (vgl. Ziff. 1.2.4 der Plausibilitätshinweise). Sollten diese Flächen weiterhin 

nicht verfügbar sein, kommt ggf. auch ein Flächentausch, bei dem auf diese Flächen 

verzichtet wird und gleichzeitig die bislang nicht als Wohnbauflächen dargestellte Flä-

chen in Anspruch genommen werden, in Betracht.    

 

Anmerkung 

Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige.  

 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Form-

blatt (abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitpla-

nung/). 

 

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie um Mitteilung 

des Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez.  





     



    

  

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf "Schöckinger Weg"; Beteiligung gemäß §
4a Abs. 3 BauGB; Ihr Schreiben vom 23. Mai 2024
 
 
Sehr geehrter Herr  ,
 
vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanentwurf "Schöckinger Weg" in Hemmingen.
 
In unserer Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf vom Juni 2023 haben wir darauf
hingewiesen, dass          

           

   

           

             

              

         

           

 

         

        

    

           



          

              



      

Mit freundlichen Grüßen

__________________________________

Verband Region Stuttgart
Kronenstraße 25
70174 Stuttgart

www.region-stuttgart.org













 

 

 

Regelungen zum Schutz des Bodens bei Bauvorhaben 
 

 
1. Wiederverwertung von Bodenaushub 
 
1.1 Anfallender Bodenaushub ist in seiner Verwertungseignung zu beurteilen und bei entspre-

chender Qualifizierung wieder zu verwerten. Bei der Verwertung von Überschussmassen 
sind die §§ 6-8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, aktuellste 
Fassung) sowie die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zu beachten.  

 Für den Umgang mit Bodenmaterial, welches für Rekultivierungszwecke bzw. Meliorati-
onsmaßnahmen vorgesehen ist, gelten die Vorgaben der Hefte 10 und 28 aus der Reihe 
Luft-Boden-Abfall, UM Baden-Württemberg (v.a. Lagerung, Einbringung). Ebenso sind 
die Anforderungen nach §§ 6 und 7 der BBodSchV, der DIN 19731 (Verwertung von Bo-
denmaterial) sowie der DIN 19639 (Bodenschutz bei Bauvorhaben) einzuhalten. 

 
1.2 Einer Vor-Ort-Verwertung des Bodenaushubs innerhalb des Baufeldes (Erdmassenaus-

gleich gemäß § 3 Abs.3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist grundsätzlich 
anzustreben. Diesem Erfordernis ist bereits in der projektspezifischen Planung (z.B. Redu-
zierung der Einbindetiefen) Rechnung zu tragen. 

 
1.3 Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der Mutterboden (humoser Oberboden, oberste 

15-30 cm) abzuschieben (§ 202 BauGB). Er ist vom übrigen Bodenaushub bis zur weiteren 
Verwertung getrennt zu lagern und vor Verdichtung (kein Befahren) und Vernässung (Bö-
schungen profilieren) zu schützen. Die Mieten dürfen max. 2m hoch geschüttet werden und 
sind bei einer Lagerdauer > 3 Monate mit tiefwurzelnden, mehrjährigen Pflanzen zu be-
grünen. Eine vorhandene Vegetation ist im Vorfeld zu mähen und zu mulchen. 

 
1.4 Bodenaushub unterschiedlicher Verwertungseignung ist separat in Lagen auszubauen, ge-

trennt zu lagern und spezifisch zu verwerten. Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind 
von verwertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten 
Entsorgung zuzuführen 

 
2. Bodenbelastungen 
 
2.1 Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelas-

tungen (z.B. Verdichtungen, Erosion) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Künftige 
Freiflächen (z.B. Ausgleichsflächen, Wiesen) sind deshalb vom Baubetrieb durch Absperr-
bänder freizuhalten. Verdichtungen sind am Ende der Bauarbeiten durch Tiefenlocke-
rungsmaßnahmen bis unterhalb des Verdichtungshorizontes zu beseitigen.  

  
2.2 Hinweise, wie eine bodenschonende Bauausführung zu planen und umzusetzen ist, gibt das 

BVB-Merkblatt Band 2 „Bodenkundliche Baubegleitung“ des Bundesverbandes Boden
(ISBN 978 3 503 15436 4, Erich Schmidt Verlag GmbH, 2013). 

 
2.3 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermi-

schungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind (z.B. Lagerung auf Geotextil mit ausrei-
chendem Überstand von 50-100 cm Breite).  

 
2.4 Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist der weitere 

Handlungsbedarf mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt abzustimmen. 

Fachbereich Umwelt  
August 2023 
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Vogelschlag an Glas 

- Mit Muster für Stellungnahmen und Pressemitteilungen - 

 

Inhalt 

1. Tödliches Glas ..................................... 1 

2. Vogelschlag vermeiden ...................... 2 

3. Muster für Stellungnahmen und 

Pressemittelungen .............................. 3 

Anhang  ............................................................ 5 
 
 

1. Tödliches Glas 

Bauen mit Glas liegt im Trend  es wird jedoch 

nur selten bedacht, dass jährlich mehrere Mil-

lionen Vögel an Glasscheiben und stark spie-

gelnden Gebäudefassaden tödlich verunglü-

cken. Betroffen sind nahezu alle Vogelgruppen, 

auch gefährdete und streng geschützte Arten, 

wie etwa der Eisvogel (Alcedo atthis). Vögel 

können Hindernisse normalerweise leicht um-

fliegen, transparentes Glas ist für sie jedoch 

nicht sichtbar und wird nicht als Hindernis er-

kannt. Stattdessen wird die dahinter liegende 

Landschaft auf direktem Weg angeflogen  mit 

fatalen Folgen: Die Vögel fliegen meist unge-

bremst auf das Hindernis und sterben entwe-

der sofort durch die Wucht des Aufpralls oder 

später an inneren Verletzungen. Dies geschah 

im Mai 2020 in Halle (Salle) dem lokalen Eisvo-

gel Brutpaar, welches ungebremst gegen die 

gläsernen Planken der Klausbrücke flog. 

Besonders gefährlich sind neben verglasten 

Brückenbauwerken auch transparente Eckkon-

struktionen wie Balkonverglasungen, Eckfens- 

 

 

 

 

 

 

 

ter oder Wintergärten sowie freistehende Glas-

flächen, z. B. Wind- oder Lärmschutzwände, 

Buswartehäuschen und dergleichen.  

Auch Durchsichten durch ein Gebäude sind ein 

großes Problem, da Vögel das Gefühl haben, 

durch diesen optischen Tunnel hindurch  

fliegen zu können. 

Je großflächiger und transparenter die Glasflä-

che, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit ei-

ner Kollision, vor allem wenn sich im Umfeld at-

traktive Vogellebensräume mit Versteck- und 

Nahrungsmöglichkeiten befinden. 

Eine weitere Gefahr stellt die Spiegelung an 

Glas und anderen reflektierenden Oberflächen 

dar. Durch die Reflexion der Umgebung wird 

den Vögeln ein Lebensraum oder eine freie 

Flugbahn vorgetäuscht, die ebenfalls auf  

direktem Wege angeflogen werden. Sonnen-

schutzgläser mit hohem Außenreflexionsgrad 

bilden die Umgebung besonders realitätsnah 

ab, gefährliche Spiegelbilder können aber auch 

an weniger stark spiegelnden Glasscheiben 
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UV-Markierungen sind nach den bisher vorlie-

genden Studienergebnissen dagegen wenig ge-

eignet bis unwirksam. Außerdem gibt es Vogel-

arten, die kein UV-Licht wahrnehmen können. 

Es sollte immer möglichst reflexionsarmes Glas 

(Reflexionsgrad max. 15 %) genutzt werden, 

um die Gefahr der Spiegelung zu entschärfen. 

Die Transparenz bleibt natürlich weiterhin ein 

Problem. 

Um bereits vorhandene Scheiben nachträglich 

zu sichern, können Klebefolien mit einem ge-

eigneten Muster angebracht werden. Die  

bekannten, vereinzelt aufgeklebten Greifvogel-

silhouetten sind allerdings wirkungslos! Diese 

müssten nahezu flächendeckend angebracht 

werden. 

Mögliche Alternativen sind Jalousien, Fliegen-

gitter, Streifenvorhänge oder ähnliches, die im 

Idealfall auf der Außenseite der Scheiben ange-

bracht werden. 

Eine Linksammlung zu hoch wirksamen  

Markierungen und Tipps für vogel- und tier-

freundliches Bauen finden Sie im Anhang. 

 

3. Muster für Stellungnahmen und 

Pressemittelungen 

Durch entsprechende Stellungnahmen und 

Pressemitteilungen haben Sie die Möglichkeit, 

von Bauherren und Genehmigungsbehörden 

die Umsetzung der vogelfreundlichen Bau-

weise mit Glas zu fordern und im besten Falle 

davon zu überzeugen. 

Der folgende Textbaustein entstand auf Grund-

lage einer Stellungnahme, die im Rahmen des 

an 

transparenten und spiegelnden Bauelemen-

Projekt wird durch die Stiftung Umwelt und 

Entwicklung NRW gefördert. 

 

Mustertext für Stellungnahmen 

Anschrift der Genehmigungsbehörde, des Bau-

herren etc. 

Betreff: Vermeidung von Vogelschlag an Glas 

bzw. Bezug zu konkretem Vorhaben 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte 

Frau xy, sehr geehrter Herr xy, 

§ 44 (1) BNatSchG verbietet das Töten oder 

Verletzen aller wildlebenden Tiere der beson-

ders geschützten Arten einschließlich aller hei-

mischen Vogelarten. Unter das Verbot fällt 

auch eine signifikante Erhöhung des Tötungsri-

sikos durch ein Vorhaben, wie zum Beispiel das 

Verbauen von gläsernen Bauelementen. Die 

Verbote des § 44 BNatSchG sind  

abwägungsfest. 

Bei der Errichtung von Gebäuden oder techni-

schen Anlagen mit Glasfassaden oder  

-elementen kann sich das Kollisionsrisiko für 

Vögel stark erhöhen. Vögel verenden entweder 

unmittelbar durch die Kollision oder verletzen 

sich so, dass sie später an den Folgen sterben 

oder zu einer leichten Beute für Prädatoren 

werden. 

Besonders vogelgefährliche Objekte sind z. B. 

die (Lärmschutzwand xy / Schule xy / Halle xy) 

in ......, an der nachweislich schon zahlreiche 

Vögel verunglückt sind. 

Glas ist für Vögel unsichtbar. Sie sehen entwe-

der hindurch oder nehmen nur eine Spiegelung 

der Umgebung wahr. Neben großflächigen Ver-

glasungen stellen Eckverglasungen, (begrünte) 

verglaste Dachterrassen, gläserne Verbin-

dungsgänge und -tunnel sowie (Lärm-) Schutz-

wände und Balkonverglasungen eine beson-

dere Gefährdung dar, da diese in viel genutzten 

Flugschneisen von Vögeln liegen können. Dabei 

kann Glas in jeder Höhe eine Gefahr darstellen, 

da verschiedene Vogelarten unterschiedliche 

Flughöhen bevorzugen. Auch kleine Glasflä-

chen oder Fenster können insbesondere durch 

Spiegelungen natürlicher Grünstrukturen eine 

Gefahr für Vögel darstellen.  
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Das mit dem Vorhaben verbundene Kollisions-

risiko ist in Abstimmung mit der Unteren  

Naturschutzbehörde zu beurteilen. Einem er-

höhten Kollisionsrisiko ist durch Verwendung 

von vogelfreundlichem Glas gemäß der öster-

reichischen Norm ONR 191040 (Kategorie A - 

hochwirksam) oder durch andere  

geeignete konstruktive Maßnahmen zu  

begegnen. UV-Markierungen sind nicht ausrei-

chend wirksam, da eine Reihe von Vogelarten 

kein UV-Licht wahrnehmen kann. 

Wir möchten daher konkret vorschlagen, dass 

die Verglasungen an (Lärmschutzwand xy/ 
Schule xy / Halle xy) mit Klebefolien nachgerüs-

tet werden. 

Ausführliche Informationen zum Thema  

Vogelschlag bieten beispielsweise die Broschü-

ren  des BUND NRW e.V. 

und Glas und 

 der Schweizerischen Vogelwarte Semp-

ach.  

Mit freundlichen Grüßen 

xy 

 

Mustertext für Pressemitteilungen 

Pressemitteilung 

Ort, Datum 

Tödliches Glas  

LNV-Arbeitskreis xy fordert vogelfreundliches 

Bauen 

In einem Schreiben an (Stadt xy / Gemeinde 

xy / Architekturbüro xy) hat der Arbeitskreis xy 

des Landesnaturschutzverbandes auf das Prob-

lem des Vogelschlages an Glasflächen hinge-

wiesen. Er schlägt vor, die (Lärmschutzwand xy 

/ Schule xy / Halle xy) mit geeigneten Klebefo-

lien nachzurüsten, die Vogelschlag effektiv ver-

hindern können. 

Ggf. Hintergrundinformationen zum beanstan-

deten Gebäude ergänzen. Ggf. Hintergrundin-

formationen anfügen zu Vogelschlag allgemein 

(vgl. Kap. 1). 

Der Text umfasst xx Zeichen (mit Leerzeichen) 

[bei Microsoft Word 2010 geht das so: zu zäh-

lende Zeichen markieren, Reiter 

anklicken  

Der Landesnaturschutzverband Baden-Würt-

temberg e.V. (LNV) ist der Dachverband der Na-

tur- und Umweltschutzverbände in Baden-

Württemberg mit 34 Mitgliedsverbänden, in 

denen über 540.000 Einzelmitglieder organi-

siert sind. Der LNV vertritt nach § 51 NatSchG 

BW als Dachverband die Natur- und Umwelt-

schutzverbände des Landes und ist anerkannte 

Naturschutz- und Umweltvereinigung nach § 3 

Umweltrechtsbehelfsgesetz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart, den 23.10.2020 

 

Dieses LNV-Info löst LNV-Info 05/2017 ab, das 

damit seine Gültigkeit verliert. 

 

P.S.: Für Hinweise und Verbesserungsvor-

schläge ist die LNV-Geschäftsstelle stets dank-

bar. www.lnv-bw.de  
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Anhang 

Linksammlung zu hoch wirksamen Markierungen und Tipps für vogel- und tierfreundliches 

Bauen: 

http://www.wua-wien.at/index.php/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glas-

flaechen/vogelanprall-an-glasflaechen/kategorie-a 

http://www.wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflaechen 

http://www.lbv.de/ratgeber/vogelschutz/glas.html 

http://www.lbv.de/ratgeber/vogelschutz/glas/vogeltod-vermeiden.html 

https://www.bund-nrw.de/themen/vogelschlag-an-glas/ 

www.nabu.de/glastod 

http://www.vogelglas.info/ 

http://www.lichtverschmutzung.de/dokumente/PostTower_und_Vogelwelt.pdf 

http://www.artenschutz-am-haus.de/ 

http://www.vogelwarte.ch/de/voegel/ratgeber/gefahren-fuer-voegel/vogelkollisionen-

an-glas-vermeiden 

 

Anbieterliste zu vogelsicherem Glas und Foliennachrüstung:  

https://www.haverkamp.de/de/sonnenschutz-und-folientechnologie/architektur/fenster-

folien/vogelschutzfolien/produkt/opalfilm-birdsafe 

https://www.glastroesch.ch/glas/720-silverstar-birdprotect.html 

www.okalux.de 

https://www.sefar.com/de/609/Siebdruck/Glas/Glas.htm?Folder=4288084 

https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehmen-

de/produkte/?N=5002385+8709314+8709363+8711017+8720876+8729483&rt=r3 

https://www.warema.de/jalousien/aussenjalousien.php  
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Der Tod an Scheiben ist heute eines der grössten Vogelschutz probleme über-

haupt. Hunderttausende von Vö geln kommen allein in unserem Land jedes 

Jahr um, weil sie mit Glas kollidieren. Viele Gebäude könnten vogelfreundli-

cher gebaut, viele Fallen entschärft werden. Wir zeigen Ihnen, wo Gefahr droht 

und wie sie beseitigt werden kann. Vogelschutz beginnt an den eigenen vier 

Wänden – helfen Sie mit!

Wintergärten sind für Vögel gefährlich. Damit die Vögel da-

vor bewahrt werden, durch die Ecke durchzufliegen, genügt 

es oft, nur die Stirnseiten zu markieren. Beachten Sie auch 

unser Merkblatt über Wintergärten auf www.vogelglas.info.

Vögel können Hindernisse in ihren Lebensräu-

men leicht umfliegen. Aber auf unsichtbare Hin-

dernisse wie Glasscheiben sind sie nicht vorbe-

reitet. Die Gefahr einer Kollision ist heute enorm 

gross. Nach verschiedenen Untersuchungen ist 

pro Jahr und Gebäude mit mindestens einem To-

desopfer zu rechnen, vermutlich mit wesentlich 

mehr, denn die Dunkelziffer ist sehr hoch. Oft 

kommt es selbst an Orten zu Kollisionen, wo man 

eigentlich nicht damit rechnen würde.

Auch wenn Vögel nach einem Aufprall unver-

letzt scheinen, so geht dennoch jeder zweite spä-

ter an inneren Verletzungen ein. Betroffen sind 

fast alle Vogelgruppen, darunter auch seltene und 

bedrohte Arten.

Glas ist eine doppelte Gefahrenquelle:

Es reflektiert die Umgebung: Bäume und der 

Himmel spiegeln sich und täuschen einen Le-

bensraum vor.

Es ist durchsichtig: Der Vogel sieht den Baum hin-

ter der Scheibe und nimmt dabei das Hindernis nicht 

wahr.

Vögel und Glas – ein Problem von unterschätzter Dimension
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Hier besteht Gefahr!

Wintergarten Eckkonstruktion Balkongeländer Spiegelnde Fassade

Passerelle Windschutz Veloständer Lärmschutzwand

Schutzmassnahmen vor dem Bau

Bevor Sie Glas an Stellen einsetzen, wo es eine Gefahr für 

Vögel sein könnte, machen Sie sich bitte folgende Über-

legungen:

• Muss es wirklich transparentes oder stark spiegelndes 

Glas sein (1)?

• Würde auch eine mobile Vorrichtung reichen, die nur im 

Bedarfsfall aufgestellt wird (z.B. Windschutz)?

• Wo wird die Gefahr am grössten und wie kann man ihr 

vorbeugen?

Generell gilt: Wenn Glas, dann ein möglichst wenig 

spiegelndes Produkt mit einem Aussenreflexionsgrad 

von max. 15 %. In vogelreichen Umgebungen bietet 

dies jedoch keinen ausreichenden Schutz. Wir empfeh-

len für dort zusätzlich kontrastreiche Markierungen an 

der Anflugseite (siehe nächste Seite).

Gestaltung der Umgebung

Je attraktiver ein Ort für Vögel ist, desto höher das Kollisionsrisiko. So ermittelten wir an transparen-

ten Lärmschutz wänden mit Begrünung eine viermal höhere Kollisionsrate als an gehölzfreien Stre-

cken. Wo grosse Glasflächen unvermeidlich sind, empfehlen wir, keine Bäume und Bü sche in der 

näheren Umgebung zu pflanzen bzw. bestehende zu entfernen. Auch ein üppiger Pflanzenwuchs im 

Wintergarten erhöht das Risiko.

Vogelkollisionen an Glas vermeiden
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Nutzen Sie Alternativen:

• geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes, geätz-

tes, eingefärbtes, bedrucktes Glas (z.B. Punktraster mit 

Bedeckung mind. 25 %, 2–4)

• Gussglas, Drahtglas, Milchglas, Glasbausteine, Steg-

platten

• andere undurchsichtige Materialien

• Oberlichter statt seitliche Fenster

• Glasflächen neigen, statt im rechten Winkel anbringen

Handelsübliches, getöntes Glas ist nicht empfehlens-

wert, da dieses normalerweise die Umgebung stark re-

flektiert.

Nachträgliche Schutzmassnahmen

Bei bestehenden Gefahrenquellen gilt:

• nur eine flächig wirkende, sich möglichst von der Umge-

bung abhebende Markierung bringt den nötigen Schutz

• sehr wirkungsvoll sind Lösungen mit Streifen (5–7); ver-

tikale Linien sind mind. 5 mm breit bei max. 10 cm Ab-

stand, horizontale Linien mind. 3 mm breit bei max. 5 cm 

Abstand 

• Klebefolien oder -bänder von guter Qualität verwenden 

(z.B. Streifen für Auto-Tuning)

• Markierungen wenn immer möglich auf der Aussenseite 

anbringen

Achtung: Folien können Spannungen in den Scheiben 

verursachen, was in Ausnahmefällen zu Glasbruch füh-

ren kann; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Glas-

hersteller.

Einfach, aber wirkungsvoll 

Unter Umständen erzielen Sie auch mit folgenden Mitteln 

eine gute Wirkung (immer möglichst aussenseitig anbrin-

gen):

• helle Vorhänge (8), Jalousien, Rollos, Kordelbänder, Fo-

lienbänder

• farbige Dekorationen, Zeichnungen mit Finger- & Fens-

terfarben (9, 10)

• Firmensignete, Schaufensterdekorationen, Dekorsprays 

• Gitter, Mückenschutznetze (11), Nylonschnüre,  

Baumwollfäden, grobmaschige, kräftige Netze oder 

Lochbleche

• Streifenvorhänge (Lamellen, 12 in Wintergärten

Futterstellen, Nistkästen etc. sollte man möglichst 

nicht in Fensternähe anbringen. Oder wenn schon: In 

einer Distanz von max. 1 m von der Scheibe, so dass 

ein Vogel bei einem plötzlichen Start gegen die Scheibe 

noch keine hohe Geschwindigkeit erreicht hat.

Vogelkollisionen an Glas vermeiden
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Was tun, wenn trotzdem ein Vogel ver-

unfallt?

Ein Vogel liegt benommen am Boden, atmet 

schwer und flüchtet nicht. Le  gen Sie ihn in eine 

Kartonschachtel mit Luftlöchern und stellen Sie 

diese ins Dunk le. Gehen Sie damit nach 1–2 

Stunden ins Freie (keine Experimente im Haus-

innern!) und lassen Sie den Vogel fliegen. Star-

tet er nicht, dann bringen Sie ihn in die nächste 

Vogelpflegestation (Adresse bei der Vogelwarte 

oder bei BirdLife Schweiz erfragen) oder in eine 

Kleintierpraxis.

Beratung gewünscht?

Bei Bauprojekten oder bei Vogelschutzproble-

men an bestehenden Gebäuden beraten wir Sie 

gerne. Schicken Sie uns Kopien von Bauplänen 

oder ein paar Fotos. Wir versuchen, zusammen 

mit Ihnen eine praxistaugliche Lösung zu finden. 

Eine einmalige Beratung ist kostenlos. 

Produkte und Anwendungen

Markierungen werden am besten bereits vor der 

Montage noch im Werk aufgetragen (z.B. mit 

Davon raten wir ab
• UV-Stickers, UV-Folien und UV-Pens schnitten 

in Tests schlecht ab.
• Greifvogelsilhouetten schrecken nicht ab. 
• reflexionsarmes Glas bietet in transparenten Si-

tuationen wie Windschutzverglasungen, Winter-
gärten etc. keinen Schutz. Hingegen kann es z.B. 
am Wohnzimmerfenster die Spiegelungen ein-
dämmen. 

• transparente Balkonbrüstungen, getönte Schei-
ben und Sonnenschutzfolien sind gefährlich und 
sollten vermieden werden. 

Motive aus Kristallfolie bieten – wenn relativ dicht 

aufgebracht – recht guten Schutz. Sie sind an sich 

in beliebigen Formen produzierbar.

Bei Holzfenstern praktisch und 

günstig: Beidseitig an Rahmen je 

1 Nagel einschlagen, Gummiband 

spannen und alle 10 cm eine dicke 

weisse Nylonschnur anknüpfen.

Für langlebige, dezente Aussen-

anwendungen: Oracal Kristall-

folie ab Band. Bei horizonta-

ler Montage beträgt der Abstand 

idealerweise 8 cm.

Tipps: Aufkleber und Klebestreifen montiert man auf saubere Scheiben. Blasenfrei geht dies, wenn man die 
Scheiben anfeuchtet (allenfalls mit Wasser mit etwas Abwaschmittel drin) und die Folien anschliessend mit 
einem Küchenschaber glatt streicht. Beim Ausrichten und exakten Abschneiden können ein Malerband oder 
Post-its hilfreich sein. Alte Folien lassen sich besser entfernen, wenn man sie kurz mit Heissluft (Föhn) erwärmt.

Vogelkollisionen an Glas vermeiden

Beachten Sie auch die Broschüre «Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht» sowie unsere  

Website zu diesem Thema: www.vogelglas.info

Sieb- oder Digitaldruck). Bei BirdLife Schweiz 

(www.birdlife.ch/shop) sind diverse Motive erhält-

lich, bei der Schweizerischen Vogelwarte (www.

vogelwarte.ch/shop) zusätzlich auch Klebebän-

der aus hochwertiger Kristallfolie (s. Abb.). Für 

das nachträgliche Anbringen auf grösseren Flä-

chen kontaktiert man am besten ein Unterneh-

men für Aussenwerbung/Schriftenmalerei. Für 

dauerhafte Lösungen achte man auf qualitativ 

hochwertige, für Aussenanwendungen ge eignete 

Produkte. 



 
 

Landesnaturschutzverband Telefon 0711 / 24 89 55 - 20 Nahverkehrsanschluss Spendenkonto 
Baden-Württemberg e.V Telefax 0711 / 24 89 55 - 30 Stadtbahnhaltestelle Olgaeck GLS Bank 
Olgastr. 19 info@lnv-bw.de  3 Stationen ab Hauptbahnhof IBAN: DE28 4306 0967 7021 3263 02 
70182 Stuttgart www.lnv-bw.de mit U5, U6, U7, U12 oder U15 BIC: GENODEM1GLS 
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1. Einleitung 

Für alle Lebewesen auf der Erde ist der durch die 

Rotation des Planeten bedingte natürliche Wechsel 

zwischen hellem Tag mit einer maximalen Beleuch-

tungsstärke von 128 000 Lux und dunkler Nacht mit 

0,0007 Lux bis max. 0,3 Lux bei Vollmond der grund-

legendste Rhythmus.  

Dieser natürliche Taktgeber verliert jedoch durch 

den ansteigenden Einsatz von Kunstlicht seine le-

benswichtigen Ausprägungen. Kunstlicht ist für un-

sere Arbeits- und Lebensweisen zwar nicht mehr 

wegzudenken, hat die Wirtschaftskraft durch Aus-

dehnung menschlicher Aktivitäten in die Nacht hin-

ein ausgeweitet und ist oft mit sicherheitstechni-

schen und dekorativen Ansprüchen verknüpft.  

In vielen Gebieten können sich wildlebende Tiere 

künstlicher Beleuchtung nicht mehr entziehen, da 

die benötigten Dunkelräume ebenso verschwinden 

wie der Sternenhimmel verblasst. Forschungsergeb-

nisse der letzten Jahre weisen darauf hin, dass der 

zunehmende Verlust der Nacht mit immensen Aus-

wirkungen auf Naturflächen - und damit erhebli-

chen Lebensraumverlusten und veränderten Le-

bensweisen für die Arten einhergeht. Und auch der 

Mensch wird von zu viel und falsch eingesetztem 

Kunstlicht beeinträchtigt. Für die Erkenntnisse zum 

Funktionieren der circadianen Uhr im Zellkern der 

Menschen wurde 2017 gar der Medizin-Nobelpreis 

verliehen.  

Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen, dass Kunst-

licht zunehmend über die notwendige Anforderung 

und Funktion hinaus eingesetzt wird. Dieser Trend 

setzt sich mit großer Geschwindigkeit durch die 

Massentauglichkeit der LED mit unzähligen Anwen-

dungsmöglichkeiten fort und hat das Benutzerver-

halten im öffentlichen, gewerblichen und mittler-

weile auch privaten Bereich drastisch verändert.  

Auf Grundlage von Satellitendaten lässt sich eine 

weltweite Zunahme der nächtlich beleuchteten Flä-

che und der Beleuchtungsintensität um jeweils 
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etwa 2 % pro Jahr feststellen. In vielen sich schnell 

entwickelnden Ländern Afrikas, Südamerikas und 

Asiens ist der Anstieg überdurchschnittlich. 

 

Kunstlicht ist im Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) je nach Art, Ausmaß und Dauer als schäd-

liche Umwelteinwirkung erfasst1. Die Bund-Länder-

Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz hat des-

halb bereits 2012 Hinweise zur Minderung von 

Lichtimmissionen herausgegeben, auch wegen de-

ren Schädliche Wirkung auf Tiere (LAI2). Das 

BNatSchG verbietet die Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes3 und die Störung wild lebender Tierar-

ten4. Die Landesnaturschutzgesetze in Baden-Würt-

temberg5 und in Bayern verpflichten explizit zur Be-

leuchtungsvermeidung. 

 

Mit diesem LNV-Info will sich der LNV diesem Um-

weltproblem eingehender widmen. Es werden die 

problematischen Aspekte des nächtlichen Einsatzes 

von Licht umrissen und Handlungsempfehlungen 

insbesondere für Kommunen zur Abhilfe gegeben. 

Ebenso werden technische Anforderungen an benö-

tigtes Kunstlicht festgelegt und wie diese mit derzei-

tiger Rechtslage wirksam in Stellungnahmen und 

der Genehmigungspraxis berücksichtigt und damit 

umgesetzt werden können. Tipps für die Verbesse-

rung bestehender Beleuchtung und Best Practice 

Beispiele finden sich am Ende dieser Arbeitshilfe, 

die sich an Naturschutzgruppen, Kommunen und 

Behörden richtet.  

 

                                                 
Gesetzliche Vermeidungspflichten 

1 § 3 BImSchG 

(2) Immissionen im Sinne dieses Gesetzes sind auf 

Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 

Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sons-

tige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strah-

len und ähnliche Umwelteinwirkungen. 
2 LAI, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immis-

sionsschutz (2012): Hinweise zur Messung, Beur-

teilung und Minderung von Lichtimmissionen.  

Mit Anhang 1: Hinweise über die schädliche Ein-

wirkung von Beleuchtungsanlagen auf Tiere - ins-

besondere auf Vögel und Insekten - und Vor-

schläge zu deren Minderung.  

2. Problemstellung 

Merke: Licht für Nichts und schlecht installierte 

Lichtquellen sorgen für Blendung, Aufhellung und 

nachbarschaftliche Störung. 

 

2.1 Wie entsteht Lichtverschmutzung? 

Durch die energiesparenden LED-Leuchtmittel 

wurde der Lichteinsatz kostengünstiger. Das führt 

aber dazu, dass auch immer mehr Licht und nicht 

benötigtes Licht eingesetzt wird (Reboundeffekt, 

s.u.). Zahlreiche Lichtquellen werden nicht zielge-

richtet eingesetzt und beleuchten mehr Fläche als 

notwendig mit oftmals viel zu hohem Lichtstrom 

und schädlichem Farbspektrum. Hierzu trägt auch 

die Industrienorm DIN EN 13201 bei, die u.a. durch 

Wahl von Beleuchtungsklassen mit zu hohen Licht-

mengen in der kommunalen Straßenbeleuchtung 

vielerorts zu einer Anhebung des Beleuchtungsni-

veaus und zu Überbelichtung geführt hat. Moderne, 

leistungsfähige und oft falsch ausgerichtete Strahler 

blenden - hierzu zählen auch die modernen Schein-

werfer von Fahrzeugen -, zerschneiden Lebens-

räume und sind kilometerweit sichtbar - fernab der 

Lichtquelle und der eigentlichen Nutzfläche. Mitt-

lerweile tragen selbst kleine Gewerbegebiete und 

Beleuchtungsanlagen an Einzelbauten zur Blendung 

und Aufhellung der direkten Umgebung bei. Über 

Streuung des Lichts an Aerosolen, also Staub- und 

Wasserteilchen in der Atmosphäre, und Reflektion 

an Wolken entstehen die diffusen Lichtglocken. Das 

Licht wird weit in die Umgebung transportiert und 

verursacht dort Aufhellung.  

3 BNatSchG: § 13: Erhebliche Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft sind vom Verursacher 

vorrangig zu vermeiden.  

4 BNatSchG 

§ 39 Abs. 1 Nr. 1: Es ist verboten, wild lebende Tiere 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2: Es ist verboten, wild lebende Tiere 

der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören;  
5 NatSchG BW 

§ 21 (1) Eingriffe in die Insektenfauna durch künstli-

che Beleuchtung im Außenbereich sind zu vermei-
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Folgende Phänomene können unter dem Begriff 

Lichtverschmutzung zusammengefasst werden: 

• direkte Blendung durch starke Lichtquellen 

• künstliche Aufhellung der direkten Umgebung 

und des Nachthimmels  

• nachbarschaftliche Störung im Sinne des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), in 

dem Kunstlicht je nach Art, Dauer und Ausmaß 

als schädliche Umwelteinwirkung erfasst ist.  

 

 

Abb. 1 Lichtverschmutzung im Panorama - Blick 

vom Kreuzberg (Rhön) Richtung Süden. Die Wolken-

schichten tragen Kunstlicht weit ins Umland - fernab 

der Lichtquellen, im Englischen als Skyglow bezeich-

net. Foto: Dr. Andreas Hänel 

 

Rebound-Effekt 

Ein Anstieg der Lichtverschmutzung ist auch deshalb 

vielerorts zu beobachten, weil moderne Leuchtmit-

tel bei gleicher Anschlussleistung einen wesentlich 

höheren Lichtstrom erzielen. Diese Effizienzsteige-

rungen und gesunkene Anschaffungskosten senken 

die Kosten für den Einsatz von Kunstlicht, was dazu 

führen kann, dass sich das Verhalten der Nutzer*in-

nen ändert. Schlicht formuliert: Es wird einfach öf-

ter, mehr und länger als nötig beleuchtet. Dadurch 

werden Potenziale zur Energie- und Ressourcenein-

sparung geschmälert oder wieder aufgehoben. Die-

-

(Bumerang-)Effekt  

 

Info-Beispiel Effizienzsteigerung Glühbirne versus 

LED: Eine konventionelle 75Watt-Glühlampe er-

zeugte ca. 1000 Lumen Lichtstrom. Die gleiche Licht-

strommenge wird heute mit einem 10-Watt-LED-

Lampe erzeugt. Eine 75-Watt-Lampe hat  privat be-

zahlt - niemand länger als nötig strahlen lassen  bei 

10 Watt ist man wesentlich hemmungsloser. 

2.2 Auswirkungen von Lichtimmissionen 

Die Folgen für Umwelt und Arten sind vielfältig, 

denn der regelmäßige Rhythmus der natürlichen 

Lichtverhältnisse von Tag und Nacht ist evolutions-

biologisch auf Zellebene in so gut wie allen Organis-

men und Ökosystemen eingraviert. So werden 

durch die fortschreitende Aufhellung der nächtli-

chen Umgebung und der Zerschneidung oder dem 

Verlust von Dunkelräumen alle heimischen Arten 

unmittelbar beeinflusst: 

• Mehr als die Hälfte der Arten ist nachtaktiv, 

durch künstliches Licht werden ihre nächtlichen 

Lebensräume verkleinert, zerstört oder ander-

weitig beeinträchtigt. Hiervon sind auch die 

tagaktiven Arten betroffen. 

• Dämmerungs- und nachtaktive Insekten (z.B. 

Nachtfalter) werden insbesondere von Licht-

quellen mit hohen Blauanteilen angezogen. 

Häufig verenden sie an den Lichtquellen durch 

Erhitzung oder indem sie nicht mehr entwei-

chen können (s. Abb. 2, Staubsaugereffekt). 

Noch gravierender ist, dass durch das Licht ihr 

artspezifisches Verhalten und ihre Fortpflan-

zungsaktivität gestört werden und keine Ver-

mehrung mehr stattfindet. Auch ihre Funktion 

etwa als Bestäuber stellen sie ein. 

 

 
Abb. 2 Insektentod an Leuchtkörpern: Der untere 

Leuchtenteil ist mit Insekten gefüllt, die hier zu Tode 

kamen. Durch Wahl einer entsprechenden Schutz-

klasse (IP 65) kann dies vermieden werden. Foto: 

Conrad Fink 
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• Singvögel werden in hell erleuchteten Städten 

zur Änderung ihrer Aktivitätsphasen und ihres 

Brutgeschäfts gezwungen. Vögel meiden bei-

spielsweise Bäume als Brut- oder Schlafplätze, 

wenn diese nachts angestrahlt werden. Zugvö-

gel werden von ihren Flugrouten abgelenkt o-

der stoßen mit beleuchteten Bauwerken zu-

sammen. Auch Himmelsstrahler tragen zum 

Tod von Zugvögeln bei.  

• Künstliches Licht zwingt Fledermäuse zu ener-

giezehrenden Umwegen oder vertreibt sie aus 

ihren Lebensräumen. So werden etwa histori-

sche Bauwerke von Fledermäusen als Lebens-

raum aufgegeben, wenn sie angestrahlt wer-

den. Manche Fledermausart hindert dies am 

Ausfliegen. 

• Bäume und andere Vegetation, welche nachts 

angestrahlt werden, behalten ihre Blätter im 

Herbst länger und erfrieren dadurch leichter.  

• Die zur Beleuchtung eingesetzte Technik ver-

braucht Rohstoffe und vor allem Energie, trägt 

also vermeidbar zur Klimaerwärmung bei. 

 

  
Abb. 3: Rund um die Lichtquelle kann diese Kastanie 

nicht jahreszeitlich entsprechend ablauben, was zu 

unerwünschten Frostschäden führen kann. Ange-

strahlte Bäume haben im Sommer zudem größere 

Blätter, was zusätzlichen Verdunstungsstress be-

deuten kann. Foto: Sabine Frank 

 

Auch der Mensch ist betroffen von der Exposition 

von zu viel Kunstlicht. Zu nennen sind beispielhaft 

Blendung (z.B. im Straßenverkehr), Gefahr photo-

chemischer Veränderungen der Netzhaut und die 

                                                 
6 Empfehlung der Kommission Umweltmedizin am 

Robert Koch-Institut zu Moderne Lichtquellen 

(2015), Bundesgesundheitsbl 2015, 58:1171

1174DOI 

Drosselung der Produktion des Schlaf- und Regene-

rationshormons Melatonin6.  

Blaulichtanteile im weißen Licht stören abends den 

Tag-Nacht-Zyklus und damit die lebensnotwendigen 

nächtlichen Regenerationsphasen und beeinträchti-

gen dadurch die Gesundheit. 

Die zur Beleuchtung eingesetzte Technik verbraucht 

zudem Rohstoffe und vor allem Energie, trägt also 

vermeidbar zur Klimaerwärmung bei. 

Der ungesteuerte Einsatz von Kunstlicht verändert 

zudem ungeplant und oftmals ungewollt nächtliche 

Landschafts- und Ortsbilder bis hin zur Verunzie-

rung.  

Mittlerweile ist die Aufhellung des Himmels durch 

die Lichtverschmutzung so stark, dass weniger als 

die Hälfte der Europäer die Milchstraße überhaupt 

noch sehen kann. Über den Städten sind nur noch 

wenige Dutzend Sterne zu erkennen, während bei 

einem natürlich dunklen Himmel bis zu 4000 Sterne 

sichtbar wären. Damit geht nicht nur ein faszinie-

rendes Naturerlebnis verloren, das für viele Men-

schen mit Lebensqualität verbunden ist, sondern 

auch ein kollektives Kulturgut, denn die Beobach-

tung der Gestirne war für die Erstellung von Kalen-

der und Navigationssystemen unerlässlich.  

 

 

3. Maßnahmen 

3.1 Sensibilisierung 

Merke: Es muss erkannt werden, dass der Verlust 

der Nacht ein Problem mit vielen Facetten ist.  

Für viele Menschen ist Kunstlicht neben seiner funk-

tionalen Wirkung untrennbar mit Attraktivität und 

Sicherheit verbunden und das Thema Lichtver-

schmutzung im Zusammenhang mit dem Rückgang 

der Artenvielfalt neu oder nicht ausreichend be-

kannt.  

Zur Bildung eines Problembewusstseins in der Be-

völkerung erscheint es daher notwendig, die Aus- 

 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/U

mweltKommission/Stellungnahmen_Be-

richte/Downloads/empfehlungen_lichtquel-

len.pdf?__blob=publicationFile  
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wirkungen von nächtlicher Beleuchtung bekannter 

zu machen und best-practice-Beispiele aufzuzeigen, 

damit Maßnahmen zur Minimierung auf mehr Ak-

zeptanz stoßen: Das Erhalten von Lebensräumen 

insbesondere für nachtaktive Arten, Energie- und 

Ressourceneinsparung, bessere Sichtbarkeit der 

Sterne sowie ein harmonischeres Orts- und Land-

schaftsbild tragen zur Lebensqualität bei. 

 

3.2 Licht und Sicherheitsempfinden  

Merke: Heller ist nicht gleich sicherer. Es gibt keinen 

eindeutigen und belegbaren Zusammenhang zwi-

schen Kunstlicht und Sicherheit. 

Grundsätzlich haben sich alle Verkehrsteilnehmer 

eigenverantwortlich und auf geeignete Weise an die 

gegebenen Verhältnisse wie Glätte und Dunkelheit 

anzupassen und sich anderen gegenüber rücksichts-

voll zu verhalten.  

Schnell und oftmals vorschnell werden Sicherheits-

gründe für den Einsatz von mehr Licht angegeben, 

denn die Angst vor Überfällen auf dunklen Straßen 

ist weit verbreitet. Doch es gibt keine belastbaren 

Studien, die einen objektiven Zusammenhang zwi-

schen mehr Licht und mehr Sicherheit herstellen  

weder im öffentlichen Raum noch rund um Haus7. 

Zwar weisen Befragungsergebnisse auf eine wich-

tige Rolle von Beleuchtung für den psychologischen 

Effekt des subjektiven Sicherheitsgefühls hin, aller-

dings können sich diese Wahrnehmungen nicht ein-

deutig auf Daten zur Kriminalität- oder Unfallstatis-

tik stützen. Erfasst wird zudem nicht, welche Delikte 

wegen fehlender Beleuchtung unterbleiben.  

Hingegen ist erwiesen, dass Maßnahmen zur Reduk-

tion der Lichtverschmutzung wie beispielsweise die 

Verwendung blendfreier, abgeschirmter und mit 

niedrigem Beleuchtungsniveau versehene Leuchten 

                                                 
7 Die bislang umfangreichste durchgeführte Lang-

zeitstudie der angesehenen London School of Hygi-

ene & Tropical Medicine fand keinen Zusammen-

hang zwischen reduzierter Straßenbeleuchtung und 

erhöhter Kriminalität und auch die Anzahl der Ver-

kehrsunfälle stieg in jenen Bereichen nicht an, wo 

die Straßenbeleuchtung reduziert oder abgeschal-

tet worden wurde.  

https://jech.bmj.com/content/69/11/1118.full 

 

Für das Berliner Lichtkonzept (Senatsverwaltung für 

für weniger starke Kontraste sorgen und damit 

grundsätzlich die eigene Sehfähigkeit unterstützen 

und Sicherheitsbedürfnissen gerecht werden.   

Im Sternenpark UNESCO Biosphärenreservat Rhön 

werden seit einigen Jahren in mehreren Gemeinden 

- auch aus Kostengründen - die öffentliche Beleuch-

tung teils komplett abgeschaltet und seit mehr als 5 

Jahren die Kriminalstatistik genau beobachtet  mit 

dem Ergebnis, dass sich keine Auffälligkeiten fest-

stellen lassen.  

Dennoch sollten subjektive Ängste ernst genom-

men werden und eine sachliche Auseinanderset-

zung damit den Dialog bestimmen. Dazu gehört 

auch die Einsicht, dass Beleuchtung gern mal sozial 

wirksameren, aber aufwändigeren Maßnahmen 

vorgeschoben wird. Licht kann also kein Allheilmit-

tel sein, sondern lediglich ein Baustein, dessen Pla-

nung einer sorgfältigen Abwägung bedarf. Mit abzu-

wägen sind daher Erkenntnisse, dass   

• ein Angebot von Licht u.U. dazu führen kann, 

dass man alleine Wege geht, die außerhalb der 

sozialen Kontrolle durch die Öffentlichkeit liegen 

(dies gilt auch für den lichten Tag), 

• helle Ausleuchtung starke Kontraste erzeugt, die 

eine Adaption für das Auge schwierig macht, 

also die eigene Sehfähigkeit herabsenkt, 

• die durchgängige Beleuchtung von abgelegenen 

Wegen einen sog. Laufstegeffekt erzeugen kön-

nen, der z.B. mögliche Überfallopfer unmittelba-

rer erkennen lässt,  

• die abendliche Nutzerfrequenz (Fußgänger, 

Fahrzeuge) oder konkrete Sicherheitsprobleme, 

die künstliches Licht zu erfordern scheinen, 

überhaupt nicht bekannt sind, 

• sich Menschen bei Tag und bei Nacht in ver-

trauter Gesellschaft am sichersten fühlen und, 

Stadtentwicklung 2011) untersuchte die For-

schungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr 

(FGS) den Zusammenhang zwischen Beleuchtung 

sozi-

ale und öffentliche Sicherheit gehen nicht wie erwar-

tet zusammen. Dunkle Orte weisen nicht mehr Zwi-

schenfälle auf als hell beleuchtete, obwohl das Ge-

fühl etwas anderes sagt.“ 

https://www.fgsberlin.de/projekt-verkehrsfor-

schung-einzelansicht/verkehrsforschung-beleuch-

tung-und-sicherheit  
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• schließlich auch Lichtmasten ein Hindernis dar-

stellen können und damit eine Kollisionsgefahr 

sind!  

• Wohnungseinbrüche in den letzten Jahren ins-

besondere durch moderne Sicherheitsvorrich-

tungen rückläufig sind und vornehmlich dann 

stattfinden, wenn niemand anwesend ist  im 

heimischen Umfeld also hauptsächlich tags-

über.  

• Dauerlicht oder Bewegungsmelder, die ständig 

auslösen, kaum Aufmerksamkeit erregen. Ein-

bruchexperten empfehlen daher spezielle 

Schlösser, Fenster- und Türen mit Pilzkopfzap-

fen, Tresore, Alarmanlagen und Kameras und 

z.B. Wachdienste für Firmen. 

Vor diesem Hintergrund muss streng geprüft wer-

den, ob eine Beleuchtung tatsächlich ein Zugewinn 

für den Schutz von Leib und Leben bietet und wie 

das Beleuchtungsbedürfnis mit einhergehendem 

Lebensraumverlust für nachtaktive Arten, Verlust 

von Nachtlandschaften und unnötigem Energie- 

und Ressourcenverbrauch in Einklang zu bekom-

men ist.  

 

 

3.3 Kaum Beleuchtungspflichten  

Merke: Abgesehen von der Beleuchtung an Fußgän-

gerüberwegen und Empfehlungen für Arbeitsstätten 

gibt es keine allgemeine Beleuchtungspflicht. Redu-

zierungen und (Teil-)-Abschaltungen sparen Energie 

und Geld und sind ein wichtiger Beitrag zum Arten- 

und Klimaschutz. 

 

 

                                                 
8 § 41 Straßengesetz für Baden-Württemberg 

(1) Den Gemeinden obliegt es im Rahmen des Zu-

mutbaren als öffentlich-rechtliche Pflicht, Straßen 

einschließlich Radwege innerhalb der geschlosse-

nen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten zu 

 

 
9 VwV-StVO, zu § 26 Fußgängerüberwege 

V. Beleuchtung 

Die Straßenverkehrsbehörden müssen die Einhal-

tung der Beleuchtungskriterien nach den Richtlinien 

Kaum Beleuchtungspflicht im öffentlichen Bereich 

Entgegen landläufiger Meinung besteht in Deutsch-

land für öffentliche Straßen keine allgemeine Be-

leuchtungspflicht durch ein Bundesgesetz. Da die 

Dunkelheit der Nacht ein natürlicher Zustand ist, gilt 

auch hier, dass sich grundsätzlich alle Verkehrsteil-

nehmer eigenverantwortlich an die gegebenen Ver-

hältnisse wie Glätte und Dunkelheit anzupassen und 

sich rücksichtsvoll gegenüber anderen zu verhalten 

haben. Dazu gehört auch, dass entgegenkommende 

Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.  

Lediglich für Kommunen in Bayern, Baden-Würt-

temberg8, Berlin und Sachsen gibt es derzeit eine 

Beleuchtungsaufforderung innerhalb der Ortslage; 

dies aber nur im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit  

und selbst hierauf begründet sich keine Pflicht zur 

flächendeckenden, dauerhaften Beleuchtung.   

Die Kommunen haben also große Handlungsspiel-

räume, was den grundsätzlichen Einsatz von oder 

den Verzicht auf Straßenbeleuchtung anbelangt. 

Dazwischen liegen Maßnahmen zur Energie- und 

Ressourceneinsparung wie Teil- oder Ganzabschal-

tungen (z.B. Halbnachtschaltungen in Anwohner-

straßen) oder Reduzierungen um mind. 70 %. 

Nächtliche Abschaltungen sind zudem in ganz 

Deutschland durch das Anbringen des roten Later-

nenrings am Mast (Verkehrszeichen 394 der StVO) 

legitimiert. 

 

Fußgängerüberwege und gefährliche Fahrbahnsi-

tuationen 

Eine gesetzliche Pflicht zur Beleuchtung besteht nur 

an Fußgängerüberwegen auf Anordnung der Stra-

ßenverkehrsbehörden (§ 26 VwV-StVO9) 

für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüber-

wegen (R-FGÜ) gewährleisten und gegebenenfalls 

notwendige Beleuchtungseinrichtungen anordnen 

(§ 45 Absatz 5 Satz 2). 

 

pflichtet, sonst der Eigentümer der Straße. Das gilt 

auch für die von der Straßenverkehrsbehörde ange-

ordnete Beleuchtung von Fußgängerüberwegen. 
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Gemeindliche Haftungsrisiken ergeben sich ledig-

lich aus der Verkehrssicherungspflicht, die sich je-

doch nicht auf eine Straßenbeleuchtung bezieht, 

sondern auf die Absicherung gefährlicher Fahrbahn-

situationen wie z.B. Schlaglöcher oder Baustellen.  

 

Verschwenderische Auslegung der Norm DIN-EN 

13201  

Merke: Die Normen selbst fordern weder Beleuch-

tung ein, noch werden Reduzierung und Abschal-

tung ausgeschlossen.  

 

Für die Planung der Straßenbeleuchtung werden oft 

die DIN-EN 13201 Normen herangezogen, die je-

doch als nicht öffentlich zugängliche Industrienorm 

keine gesetzliche Regelung darstellen und daher 

nicht bindend sind. Die Norm beschreibt unter-

schiedliche Beleuchtungsklassen mit unterschiedli-

chen Beleuchtungsstärken, abhängig von der Beur-

teilung der Beleuchtungssituation vor Ort wie Fahr-

bahngeometrie, erlaubte Geschwindigkeit und Ver-

kehrsstärke. Diese Parameter sind im Vorfeld für 

den jeweiligen Anwendungsfall zu ermitteln, was in 

der Praxis kaum stattfindet und nur sehr selten 

überprüft wird. Vielmehr lässt sich seit einigen Jah-

ren feststellen, dass die Einführung der LED bei 

gleichzeitiger verschwenderischer Anwendung der 

DIN EN 13201 meist zu einer Anhebung des Be-

leuchtungsniveaus führt. So werden z.B. in Wohn-

straßen Werte zwischen 3 und 10 Lux und höher ge-

messen, obwohl die Beleuchtungsstärke ohne An-

wendung der Norm, wie bis vor einigen Jahren noch 

flächendeckend üblich, deutlich darunter lag und 

sich bewährt hatte. Ein Hauptgrund sind übertrie-

bene Ansprüche an die Gleichmäßigkeit der Be-

leuchtung, die u.a. zum Einsatz von vielen oder ho-

hen Masten führt.  

Zudem erfordern Zeiten hoher Verkehrsfrequenz 

andere Beleuchtungsstärken als spätere Abend-

stunden.  

Wird bei Anwendung der Norm mit einer (oft über-

triebenen) Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung argu-

mentiert, dann muss eine nachhaltige Anwendung 

der DIN-EN 13201 andererseits die Wahl der Be-

leuchtungsklasse mit der niedrigsten Lichtmenge 

für den jeweiligen Anwendungsfall zur Folge haben: 

Mit Abnahme der Verkehrsdichte muss eine Redu-

zierung ab 20 Uhr bis hin zur Abschaltung (Verkehrs-

zeichen 394) erfolgen.  

Bezüglich der technischen Ausstattung erfordert ein 

nachhaltiger Einsatz die Entscheidung für weitere 

wichtiger Parameter wie voll-abgeschirmte Leuch-

ten, besser Lichtstärkeklasse G6 für Blendfreiheit, 

und Farbtemperaturen von 1700 bis 2200 Kelvin; 

max. 3000 Kelvin (z.B. nur an Hauptstraßen).  

 

Abb. 4: Eine nicht nachhaltige Anwendung der DIN-

EN 13201 führt zu Energie- und Ressourcenver-

schwendung: Bensheim, Fabrikstraße, 00:30 Uhr! 

Foto: J. Schneider 

 

Arbeitsstätten 

Bei nächtlicher Produktion kann eine Beleuchtungs-

pflicht im Außenbereich an Arbeitsstätten beste-

hen. Dort gelten die Beleuchtungsstärken der Tech-

nischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4. für die 

Beleuchtungsstärke und Farbwiedergabe. Arbeits-

stätten müssen jedoch nur dann ausgeleuchtet sein, 

wenn sie von den dort Beschäftigten tatsächlich be-

nutzt werden. Es ist daher zu prüfen, ob eine benut-

zerorientierte Beleuchtung angebracht ist bzw. wer-

den kann. Zudem sollen die Werte der ASR A3.4 

nicht überschritten werden. Vor diesem Hinter-

grund wird deutlich, dass für den Trend zur Aus-

leuchtung kompletter Betriebsareale kein Erforder-

nis besteht. 

Sicherheitsbeleuchtung (Licht trotz Stromausfall) 

für Fluchtwege im Außenbereich erfordert ebenfalls 

keinen Dauerbetrieb und soll daher auf den Be-

darfsfall reduziert sein; z.B. über Türkontaktschalter 

oder Bewegungsmelder. 
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Vom warmen Licht der Natriumhochdruckdampf-
lampe hin zum kalt-weißen LED-Licht! 
Die Einführung der Natriumhochdruckdampflampe 

wurde seinerzeit mit der hohen Energieeffizienz 

(Lichtausbeute = Lumen/Watt) begründet und von 

den Umweltverbänden vorangetrieben. Insbeson-

dere aber hatte sich das warme, gelb-orange Licht 

mit geringem Blauanteil als insektenverträglicher 

und dem Ortsbild zuträglicher herausgestellt. Das 

orange Licht ermöglicht zudem ein kontrastreiche-

res Sehen bei Nebel und wirkt weniger blendend, 

z.B. auf nassen Straßen.  

Mit Einführung der LED erfolgte jedoch ein Paradig-

menwechsel: Ausgerechnet das kaltweiße Licht der 

LED überzeugte anfangs mit höherer Lichtausbeute. 

Viele Kommunen entschieden sich aus Energiespar-

gründen für dieses Licht, das durch den hohen 

Blauanteil jedoch stärker blendet, streut, auf Um-

welt und Tierwelt einwirkt und so manche Ortschaft 

im oftmals viel zu hellem Licht erkalten lässt.  

Doch mittlerweile gibt es ein Umdenken und mo-

dernere LED mit amber- bzw. bernsteinfarbenem 

Licht ersetzen die bekannten insektenfreundlichen 

Natriumdampfhochdrucklampen, haben jedoch 

diesen gegenüber eine bessere Farbwiedergabe. 

 

3.4 Handlungsmöglichkeiten  

Merke: Über das Satzungsrecht der Kommune, Fest-

setzungen im Bauleitverfahren, verbindliche Vorga-

ben in Baugenehmigungen oder Lichtgestaltungs-

satzungen können Gemeinden und Fachbehörden 

rechtssicher und wirksam die Lichtnutzung steuern 

und so die Entstehung von Lichtverschmutzung ver-

hindern.  

 

                                                 
10 LAI, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immis-

sionsschutz (2012): Hinweise zur Messung, Beur-

teilung und Minderung von Lichtimmissionen   

1. Allgemeines: Licht gehört gemäß § 3 Abs. 2 BIm-

SchG zu den Immissionen und gem. § 3 Abs. 3 BIm-

SchG zu den Emissionen i. S. des Gesetzes. 

Lichtimmissionen gehören nach dem BImSchG zu 

den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie 

nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-

lästigungen für die Allgemeinheit oder für die 

Nachbarschaft herbeizuführen. 

von Beleuchtungsanlagen auf Tiere - insbeson-

dere auf Vögel und Insekten - und Vorschläge zu 

 

Viele Kommunen, Planer und Naturschutzverbände 

sind sich der rechtlichen und gestalterischen Mög-

lichkeiten zur wirksamen Vermeidung von 

Lichtimmissionen nicht bewusst. Sie kennen ihre 

Handlungsspielräume nicht oder nutzen sie nicht. 

Der Preisverfall bei Licht und das damit einherge-

hende veränderte Nutzerverhalten führt jedoch 

sukzessive zu einer Zunahme an Licht (Rebound-Ef-

fekt) bis hin zur Verunzierung des Ortsbildes und 

Störungen der Nachbarschaft.  

Da Lichtimmissionen ein Summationsproblem dar-

stellen und nachteilige Auswirkungen erst durch das 

Zusammenwirken vieler einzelner Lichtanlagen ent-

stehen, ist die Möglichkeit, Festsetzungen zu tref-

fen, von großer Bedeutung. 

Auch gemeindliche Maßnahmen zum Erhalt der Bio-

diversitätsmaßnahmen können nicht wirkungsvoll 

greifen, wenn man weiterhin die zukünftige Licht-

nutzung unreguliert dem Zufall überlässt.  

Zwar gibt es in Deutschland im Gegensatz zu ande-

ren europäischen Ländern kein spezielles Gesetz, 

das als Ziel unmittelbar die Vermeidung, Bekämp-

fung oder Beschränkung der Umweltbelastungen 

durch Licht verfolgt. Ein solches Gesetz ist aber auch 

nicht unbedingt erforderlich, denn die bestehende 

Rechtslage bietet Kommunen und Fachbehörden 

mehrere Anknüpfungspunkte über das Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und das Bun-

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) (siehe Kap. 1 

und LAI10), die sich in der Umsetzung über Regelun-

gen des Baugesetzbuchs (BauGB)11 und der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) als äußerst wirksame 

Fundstelle: https://www.lai-immissions-

schutz.de/documents/lichthinweise-2015-11-

03mit-formelkorrek-

tur_aus_03_2018_1520588339.pdf  

 
11 § 9 Inhalt des Bebauungsplans 
(1) Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen 

Gründen festgesetzt werden:  

20. die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft; 

 Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonsti-

gen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen 
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Handlungsinstrumente erweisen. Kommunen kön-

nen darüber hinaus zur Regelung der eigenen inne-

ren Angelegenheiten von ihrem Beschluss- und Sat-

zungsrecht Gebrauch machen.  

Kommunen sollten daher aus bauplanungsrechtli-

cher Sicht und zum Nachbarschaftsschutz die Orts-

gestaltung mit Licht nicht weiterhin dem Zufall 

überlassen. Sie sollten zur Erfüllung bauplanungs-, 

immissionsschutz- und artenschutzrechtlicher Ziel-

vorgaben Einfluss auf die Beleuchtungsart, -dauer 

und -intensität nehmen nach dem Stand der Tech-

nik sorgen, z.B. durch: 

• Erlass einer Lichtgestaltungssatzung  

• Beschlussfassung einer Beleuchtungsrichtli-

nie/Lichtmasterplan in Verbindung mit 

• verbindlichen Festsetzungen im Bauleitverfah-

ren auf der Rechtsgrundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 

20, 24 BauGB und 

• verbindlichen Vorgaben anlassbezogen bei 

neuen Bauvorhaben, bei denen die Entstehung 

von Lichtimmissionen zu erwarten sind, zur Si-

cherstellung der Einhaltung oben genannter öf-

fentlich-rechtlicher Vorschriften 

 

Weitere Einwirkmöglichkeiten sind  

• kommunale Grundstückkaufverträge  

• Ausschreibungskriterien und Förderbedingun-

gen 

• Bauherreninformation, Beratungen 

• Sensibilisierung auf allen Ebenen  

• Vorbildfunktion wahrnehmen (Best practice) 

 

 

3.5 Anforderungen an rücksichtsvolle Außenbe-

leuchtung  

Merke: Die Dunkelheit der Nacht ist der natürliche 

Zustand. Außenbeleuchtung stellt immer einen Ein-

griff dar und sollte daher so wenig belastend wie 

möglich gestaltet sein.  

 

 

                                                 
Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minde-

rung solcher Einwirkungen zu treffenden bauli-

chen und sonstigen technischen Vorkehrungen, 

 

 

ohne zu blenden, ohne unnötig die Umwelt aufzu-

hellen, ohne unnötig die Tierwelt zu stören, ohne 

unnötig viel Energie zu verschwenden. Besseres 

Licht  

Zitat Dr. Josef Pühringer, ehem. Landeshauptmann 

von Oberösterreich 

 

Technisch stellt eine rücksichtsvolle Außenbeleuch-

tung kein Problem dar und sie ist auch nicht mit 

Mehrkosten verbunden. Inzwischen sollte daher 

der gut begründete, gut geplante und umweltver-

trägliche Einsatz innovativer technischer Lichtlösun-

gen eine Selbstverständlichkeit sein, indem die 

Wechselbeziehung zwischen ökonomischer Weiter-

entwicklung und deren negativen Auswirkungen so 

gering wie möglich gehalten werden.  

Bei der Planung gilt daher zunächst die Notwendig-

keit künstlicher Beleuchtung gründlich und anhand 

objektiver Beurteilungskriterien abzuwägen. Dies 

können sein: 

• Beleuchtungspflicht an Arbeitsstätten aufgrund 

nächtlicher Beschäftigung im Zeitraum der tat-

sächlichen der Nutzung im Außenbereich 

• Messungen des nächtlichen Verkehrsaufkom-

mens zur Beurteilung des Bedarfs 

• Beurteilung Umgebungsbeleuchtung 

• Ermittlung belegbarer Sicherheitserfordernisse  

• Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse, 

wobei dringend die Aspekte Artenschutz und 

Nähe zu Schutzgebieten zu betrachten sind.  

• Abwägung von Alternativen zum Kunstlicht wie 

z.B. reflektierende Markierungen  

Bei allen notwendigen Beleuchtungsanlagen sind 

Wirkungen auf angrenzende potenzielle Lebens-

räume nachtaktiver oder nachts ruhebedürftiger Le-

bewesen (inkl. Menschen) grundsätzlich zu vermei-

den. Insbesondere sind Aufhellungen der Umge-

bung, nachbarschaftliche Störungen und Blendun-

gen zu vermeiden. Bestehende Dunkelräume sind 

zu erhalten, lichtverschmutzte zurückzugewinnen. 
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Abb. 5: Anforderung an eine nachhaltige Beleuch-

tung. Graphik: Sternenpark UNESCO Biosphärenre-

servat Rhön. 

 

 

3.6 Hinweise für Stellungnahmen und Festsetzun-

gen in Bebauungsplänen 

Die nachfolgenden sieben Grundsätze können als 

Grundlage für Lichtsatzungen sowie für verbindliche 

Vorgaben im Bauleitplanverfahren und in Aus-

schreibungs- und Förderunterlagen übernommen 

werden. Angaben über maximale Beleuchtungsstär-

ken und Lichtmengen erfolgen nach Erfahrungen 

und Messungen des Sternenparks im Biosphärenre-

servat Rhön. 

1. Künstliches Licht darf nur eingesetzt werden, wo 

es begründet notwendig ist, z.B. zur Sicherung ei-

nes Arbeitsplatzes oder zur Vorbeugung vor Ge-

fahren, etwa an Treppen.  

2. Es darf nur die für den Bedarf notwendige Licht-

menge eingesetzt werden, Überbeleuchtung ist 

zu vermeiden.  

Beleuchtungsstärken von max.  5 Lux für Wege, 

max. 10 Lux für Parkplätze reichen völlig aus. 

Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an 

Gebäuden und Freiflächen (z.B. Wege, Park-

plätze) ist zudem energiesparend, blendfrei, 

streulichtarm sowie arten- und insektenfreund-

lich zu gestalten. 

3. Künstliches Licht darf nur dann eingeschaltet 

sein, wenn es benötigt wird, etwa zur Arbeits-

platzbeleuchtung. Außerhalb der Nutzungszeit 

soll es abgeschaltet, zumindest aber um mindes-

tens 70 % gedimmt werden. Die Leuchtdauer 

sollte durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewe-

gungsmelder oder Smart Home Technologie auf 

die Nutzungszeit begrenzt werden (Energiespa-

ren).  

4. Künstliches Licht darf nur dorthin strahlen, wo es 

benötigt wird. Vegetation und Gewässer sowie 

Übergangsbereiche dürfen nicht beleuchtet wer-

den. Zur Vermeidung ungerichteter Abstrahlung 

sind daher voll abgeschirmte Leuchten einzuset-

zen, die nur unterhalb der Horizontalen abstrah-

len (0 % Upward Light Ratio, ULR). Auf Beleuch-

tungseinrichtungen, welche nach oben bzw. in 

den Himmel abstrahlen wie aufgeneigte Leuch-

ten, Bodenstrahler, Skybeamer, Kugelleuchten o-

der nicht abgeschirmte Röhren ist grundsätzlich 

zur verzichten. Dadurch wird Blendung effektiv 

reduziert, der Grad der Beleuchtungswirkung ver-

bessert. Flächige Anstrahlungen ohne Informa-

tions-vermittlung (wie z.B. Wand ohne Logo/Na-

men), Wechsel- und bewegtes Licht sind unzuläs-

sig. 

5. Es sind nur Leuchtmittel mit geringem Ultraviolett 

(UV)- und Blauanteilen zu verwenden, daher nur 

bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht mit Farb-

temperaturen 1700 bis 2700 Kelvin, max. 3000 

Kelvin einsetzen. Amber-LED mit bernsteinfarbe-

nem Licht (auch als Gold oder Orange vermarktet) 

entsprechen annähernd den bekannten insekten-

verträglichen Natriumdampfhochdrucklampen, 

haben jedoch diesen gegenüber eine bessere 

Farbwiedergabe.  

6. Die Lichtpunkthöhen sind möglichst niedrig zu 

halten, um nicht über die Nutzfläche hinaus zu be-

leuchten. Abschirmeinrichtungen können die Len-

kung des Lichts unterstützen. 

7. Werbebeleuchtung und Anstrahlungen großer 

Flächen sind außerhalb zusammenhängend be-

bauter Gebiete und unmittelbar neben Naturräu-

men strikt zu unterlassen. Generell müssen fol-

gende Grenzwerte für die Leuchtdichten im in-

nerörtlichen Bereich eingehalten werden: Für 

große (größer als 10 m²) strahlende Flächen darf 

die Leuchtdichte nicht heller als 2 cd/m² sein. Für 

kleine (weniger als 10 m²) strahlende Flächen darf 

die Leuchtdichte nicht heller als 50 cd/m² sein.  
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Abb. 6: Nachhaltige und blendfreie Beleuchtung Ge-

werbe, Graphik: Sternenpark UNESCO Biosphären-

reservat Rhön. 

 

Argumentationshilfen für Begründungen: 

• Biodiversitätsstrategie/Bemühungen um mehr Ar-

tenschutz (z.B. Insekten) der Kommune/Gewähr-

leistung der Ökofunktion vor Ort (Erhalt Dunkel-

räume) mit Hinblick auf die geplante Neufassung 

des Bundesnaturschutzgesetzes (Insektenschutz-

gesetz), das mit § 41 a explizit den von Tieren und 

Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Be-

leuchtungen zum Ziel haben soll (Erhalt Dunkel-

heit als natürlicher Zustand) 

• Generelle Vermeidungs- und Minimierungspflicht 

aus der Zielbestimmung des Bundesimmissions-

schutzgesetzes heraus; und speziell in Bezug auf 

gewerbliche Anlagen sowie zur Sicherung und Er-

halt gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

durch Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen (auch gesunder Schlaf und Anblick Sternen-

himmel als Beitrag Lebensqualität), zu denen 

Kunstlicht je nach Art, Dauer und Ausmaß zählt 

(Lichtimmission sind gleichwertig zu anderen 

schädlichen Umwelteinwirkungen abzuwägen) 

• Keine Verschlechterung des nächtlichen Land-

schafts- und Ortsbilds für Anwohner/Nachbarn: 

Steuerung, Verbesserung und Erhalt einer schö-

nen Landschafts- und Ortsbildgestaltung und zur 

Vermeidung von Nachbarschaftskonflikten vor 

dem Hintergrund zunehmender Lichtnutzung und 

Leistungssteigerung moderner Leuchtmittel   

• Weniger Licht = Energie- und Ressourceneinspa-

rung, auch unter Berücksichtigung der langen 

Standzeiten von Beleuchtungsanlagen (= Klima-

schutz) 

• Verantwortung gegenüber Schutzgebiete/beson-

derer Landschaft/Sternwarte/Erholungsgebiet in 

der Nähe (Fernwirkung von Lichtquellen, z.T. ein-

zelner Lichtquellen) 

 

 
Abb. 7: Rücksichtsvolle, blendfreie und ökologische 

Außenbeleuchtung, Graphik: Sternenpark UNESCO 

Biosphärenreservat Rhön. 

 

 

3.7 Hinweise für Stellungnahmen zur Beleuchtung 

von Straßen, Wegen, Parkplätzen  

Grundsätzlich ist belegbar zu begründen, welche 

Fläche aus welchem Grunde beleuchtet werden 

muss. (Die DIN-EN 13201 stellt keine rechtliche 

Grundlage dar.)  

Erfolgt die Planung dennoch nach der DIN-EN 13201 

gelten folgende Lichtmengen:  

Hauptstraßen: Die erforderliche mittlere Leucht-

dichte ist abhängig vom (zu messenden!) Verkehrs-

aufkommen, den erlaubten Höchstgeschwindigkei-

ten, der Anzahl der Kreuzungsbereiche, den Kon-

fliktzonen und bewegt sich in den meisten Fällen 

zwischen 7,5 lx mittlerer Beleuchtungsstärke (Be-

leuchtungsklasse C5) und maximal 15 lx mittlerer 

Beleuchtungsstärke (Beleuchtungsklasse C3).  

Anwohnerstraßen: Die mittlere Beleuchtungs-

stärke soll 3 lx (Beleuchtungsklasse P5) nicht über-

steigen.  

Parkplätze sollten nur mit mittleren Beleuchtungs-

stärken bis max. 10 lx beleuchtet werden, wenn sie 

überhaupt beleuchtet werden.  

nur voll-abgeschirmte Leuchten einzusetzen. Das 
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bedeutet, dass der Beleuchtungskörper so ab-

schirmt und montiert sein muss, dass kein Licht in 

oder oberhalb der Horizontale abgestrahlt wird 

(Upward Light Ratio ULR = 0%). Eine bessere Blen-

dungsbegrenzung wird mit Leuchten der Lichtstär-

keklasse G6 (nach DIN/EN 13201) erreicht.  

fe der Nachtstunden 

(etwa ab 20 Uhr, spätestens ab 23 Uhr) bedarfs-

orientiert entsprechend der Abnahme der Ver-

kehrsdichte reduziert. Eine Abschaltung oder Re-

duzierung um mindestens 70 % ist anzustreben.  

Licht mit geringem Ultraviolett (UV)- und Blauan-

teil eingesetzt werden. Die Blauanteile im weißen 

Licht sind für Wellenlängen unter 500 nm auf 10 % 

der gesamten sichtbaren Strahlung (entsprechend 

einer äquivalenten Farbtemperatur von 2400 K, 

vorzugsweise bernsteinfarben) in Außen- und na-

turnahen Bereichen, ansonsten auf 15 % (entspre-

chend einer Farbtemperatur von 2700 K bis 3000 

K) zu begrenzen.  

 

Radwege: 

Zur Radwegbeleuchtung außerorts verweisen wir 

auf das LNV-Info 3/2021: https://lnv-bw.de/wp-

content/uploads/2021/04/03-2021-LNV-Info-

Radwegbeleuchtung-ausserorts.pdf 

 

 

3.8 Optimierung von Bestandsbeleuchtung 

Es empfiehlt sich eine nächtliche Begehung und Be-

standsaufnahme der Beleuchtungssituation vor Ort. 

Bestehende Beleuchtung, die nicht den oben ge-

nannten Anforderungen entspricht, kann oftmals 

mit wenig Aufwand bis hin zur Abschaltung verbes-

sert werden:  

• Abstrahlwinkel: Strahler auf die Horizontale nei-

gen, Leuchtmittel mit Lichtlenkung einsetzen wie 

z.B. Reflektorlampen, Kopfspiegellampen) Bewe-

gungsmelder optimieren 

• Lichtintensität: Lichtmenge dimmen, niedrigere 

Lichtmenge wählen (spart Energie, Reflektion) 

• Farbtemperatur: Leuchtmittel tauschen, gegebe-

nenfalls Farbkonversionsfolien verwenden 

• Alternativen zu Kunstlicht bedenken 

3.9 Sanierung von Flutlichtanlagen  

Durch Umrüstung und Konzentration von Flutlicht 

auf die eigentliche Sportstätte muss diese umwelt-

verträglicher gestaltet werden, zumal meist öffent-

liche Fördermittel in Anspruch genommen werden. 

Unbeachtet dessen gilt die Einhaltung der Immissi-

onsrichtlinie und eine Beleuchtung wesentlich über 

die Nutzfläche hinaus ist zu vermeiden.  

• Leuchten einsetzen, die im installierten Zustand 

nicht oberhalb der Horizontalen (ULR = 0%) und 

nicht rückwärtig abstrahlen (also etwa asymmet-

rische Fluter einsetzen)  

• Erfolgt die Planung unter Zuhilfenahme der DIN 

lichttechnischen Mindestanforderungen nicht 

überschritten werden:  

• Auf Sportplätzen, die nur für regionale Wett-

kämpfe und Training genutzt werden, darf die Be-

leuchtungsstärke keineswegs 75 Lux (Klasse III) 

überschreiten; bei Klasse II nicht mehr als 200 Lux. 

• Bedarfsorientiert steuer- und dimmbare Anlagen 

verwenden  

• Nur Farbtemperatur von max. 3.000 Kelvin wäh-

len. 

• Beleuchtung nur während der Benutzung ein-

schalten. 

• Bei Sporthallen nachts Lichtaustritt aus Oberlich-

tern oder Fenstern vermeiden. 

siehe auch: https://www.biosphaerenreservat-

rhoen.de/fileadmin/media/fotos/antje/Sternen-

park/PDF/Planungshilfe_Sportstaetten_Sternenpar

k_Rhoen.pdf 
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3.10 Maßnahmen in Kürze 

Vermeidung im Vorfeld: 

• Sensibilisierung, Öffentlichkeitsarbeit, Informati-

onsveranstaltungen  

• Frühzeitige Bauherreninformation, Förder- und 

Beratungsmöglichkeiten nutzen, Ausschreibun-

gen entsprechend formulieren 

• Best practice Beispiele aufzeigen 

Wirksamer sind (je mit kurzen Erläuterungen; z.B. zu 

den Rechtsgrundlagen):  

• Festsetzungen im Bebauungsplan durch die Ge-

meinde (oder eingefordert durch die Träger öf-

fentlicher Belange, Bürger/innen, Bauaufsicht) 

• Anlassbezogene Vorgaben in der Baugenehmi-

gung (Kommunen können das z.B. über die Mög-

lichkeit der Stellungnahme im Rahmen der Betei-

ligung durch die Baurechtsbehörde einfordern) 

• Implementierung von Vorgaben in Förderpro-

gramme, Ausschreibungsunterlagen 

• Vorgaben und Auflagen im Rahmen von Grund-

stücksverkäufen bzw. Vorgesprächen, in Förder-

programmen 

• Beschluss Beleuchtungsrichtlinie, kommunale 

Lichtgestaltungssatzung  

 

Anforderungen an rücksichtsvolle Außenbeleuch-
tung: 

Bei begründetem Entscheid für neue Beleuchtung 

sind folgende Grundsätze anzuwenden: 

• Licht nur zweckgebunden einsetzen: nur wenn 

und wo tatsächlich notwendig 

• Lichtleistung (Intensität) auf das notwendige Maß 

begrenzen 

• Licht nur nach unten auf Nutzfläche lenken; keine 

flächigen Anstrahlungen, kein Licht auf Vegetation  

• Licht nur mit geringem Blauanteil; d.h. 1700 bis 

2700 Kelvin, max. 3000 Kelvin Farbtemperatur 

• Licht gut steuern: gut eingestellte Bewegungsmel-

der, besser: Schalter mit Zeitschaltuhr 

 

Optimierung Bestandsbeleuchtung  

Bei Umrüstung sind die oben genannten Grund-

sätze anzuwenden. 

• Optimierung der eigenen Liegenschaften, Über-

                                                 
12 Etwa Projekt Sternenpark Schwäbische Alb 

https://www.sternenpark-schwaebische-alb.de/  

prüfung Förderprogramme, Ausschreibungsun-

terlagen 

• Nächtliche Begehung und Bestandsaufnahme der 

Beleuchtungssituation 

• Alternativen zu Licht prüfen wie Markierungen, 

Reflektoren  

• Verbesserung Abstrahlwinkel: Strahler auf die Ho-

rizontale neigen, Leuchtmittel mit Lichtlenkung 

einsetzen (z.B. Reflektorlampen, Kopfspiegellam-

pen), Bewegungsmelder optimieren 

• Lichtmenge dimmen, niedrigere Lichtmenge wäh-

len (spart Energie und Reflektion) 

 

Öffentlichkeitsarbeit/Dokumentation  

• Infovorträge, Rundgänge, Bestandsaufnahmen, 

Foto-Dokumentation, Messungen  

• Veranstaltungen rund um das Thema 

Nacht/Sterne: poetisch, astronomisch, kulturell 

• Links zum und Kooperation mit dem Sternenpark 

Rhön oder anderen ähnlichen Initiativen12  

 

4. Glossar  

Beleuchtungsstärke: gibt in der Maßeinheit Lux (lx) 

den Lichtstrom (gemessen in Lumen, lm) an, den 

eine Lichtquelle auf eine Fläche strahlt. Diese hängt 

ab von der Lichtstärke der Lichtquelle (gemessen in 

Candela, cd), von der Abstrahlcharakteristik und 

dem Abstand der Lichtquelle von der beleuchteten 

Fläche (oder Gegenstand).  

Farbtemperatur: K - Kelvin  

Lichtstrom (Lichtmenge): Einheit Lumen (lm) gibt 

die abgestrahlte Leistung im Wellenlängenbereich 

des sichtbaren Lichts an. Einen Lichtstrom von 1000 

Lumen gibt eine konventionelle Glühlampe mit 75 

W, oder eine LED mit 10 W (Stand 2020) ab.  

Leuchtdichte ist die lichttechnische Größe, die das 

in Candela/m², cd/m².  

Upward Light Ratio (ULR): oberhalb der Horizonta-

len abgestrahlter Anteil des Lichtstroms einer 

Leuchte im installierten Zustand  (Angabe dimensi-

onslos oder in Prozent: 0,01 = 1%) 

Wellenlänge: nm - Nanometer  
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5. Best practice - Beispiele 

Voll abgeschirmte Straßenbeleuchtungen mit 

geringen Blauanteilen 

 

Abb. 8: Best Practice öffentliche Beleuchtung. Bast-

heim/Rhön 2700 Kelvin, Foto: Dr. Andreas Hänel 

 

Abb. 9: Best Practice öffentliche Beleuchtung. Pe-

tersberg Eichenweg 2000 Kelvin, Foto: Dr. Andreas 

Hänel. 

Abb. 10: Best Practice öffentliche Beleuchtung. 

Fulda/Tannenberg 3000 Kelvin, Foto: Sabine Frank 

 

 

 

 
 

 

 
 

Abb. 11a und 11b: Das "Sternendorf" Silges vor 

(oben) und nach (unten) der Umrüstung auf um-

weltverträgliche Außenbeleuchtung. Foto: Alexan-

der Mengel, Sternenpark UNESCO Biosphärenreser-

vat Rhön. 
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Beispiele Parkplatzbeleuchtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12 und 13: Parkplatz am Landratsamt Fulda, 

voll abgeschirmte Leuchten mit Optiken, ca. 2700 

Kelvin; Fotos: Sabine Frank. 

 

 

 

 

 

Beispiele Gehwegbeleuchtung  sehr gute Aus-

leuchtung durch Linsenoptiken 

 

 

 

Abb. 14 und 15: Gute blendfreie und flächige Aus-

leuchtung bieten voll abgeschirmte Pollerleuchten. 

Studentenwohnheim in Fulda. Fotos: Sabine Frank. 

 
Abb. 16: Wandleuchten, voll abgeschirmt, 2700 Kel-

vin mit breitflächiger Lichtverteilung durch entspre-

chende Optiken und Reflektoren und Funksteue-

rung statt Bewegungsmelder. Foto: Sabine Frank.  
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











 



 



 























 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs „Schöckinger Weg“, 

Bekanntmachung vom 23.05.2024, 

Offenlage vom 24.05.2024 bis einschließlich zum 01.07.2024 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit zeigen wir an, dass wir von den 

 

 

mit der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen beauftragt worden sind. Auf uns ausgestell-

te Vollmachten liegen Ihnen bereits vor.  

 

Stuttgart, 28.06.2024 
Rechtsanwalt

unser AZ: 22/000131 EBE/sck 

 
Per E-Mail: Gemeinde@Hemmingen.de  
Gemeinde Hemmingen 
Münchinger Straße 5 
71282 Hemmingen 
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Zum Bebauungsplanentwurf „Schöckinger Weg“ nehmen wir für unsere Mandanten wie folgt 

Stellung: 

 

1. Übergang zur Bestandsbebauung 

 

Dem Bebauungsplanentwurf lässt sich entnehmen, dass zwischen der Bestandsbebauung in 

der Pestalozzistraße und den neuen Baufeldern weiterhin nur im östlichen Bereich eine Be-

pflanzung/Grünfläche vorgesehen ist. 

 

 
 

Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanentwurfes „Schöckinger Weg“ 

 

Unseren Mandanten ist sehr daran gelegen, dass die Planung des Baugebiets im Verhältnis zur 

vorhandenen Wohnbebauung in der Pestalozzistraße verträglich vorgenommen und Rücksicht 

auf die vorhandene Wohnbebauung in der Pestalozzistraße genommen wird. 

 

Unsere Mandanten haben positiv zur Kenntnis genommen, dass die Gebäudehöhe im nörd-

lichsten Baufenster entsprechend unserer letzten Stellungnahme verringert worden ist. Aber 

dennoch sollte der Übergang von der Bestandsbebauung zur neuen Bebauung verträglicher 

vorgenommen werden. Daher empfiehlt es sich, die künftigen Baufenster der Parzellen so zu 

gestalten, dass ein möglichst großer Abstand zwischen der Bestandsbebauung in der Pestaloz-

zistraße und der neuen Bebauung geschaffen wird.  

 

Hierbei sollten auch unmittelbar im Anschluss an die Grundstücksgrenzen der Bestandsgebäu-

de solche grünordnerischen Festsetzungen gewählt werden, die es vermeiden, dass die Be-

wohner der Pestalozzistraße direkt auf die neuen Gebäude schauen. Überhaupt vor dem Hin-

tergrund der Möglichkeit nach Ziff. 4 des Textteils, Nebenanlagen (sofern es sich um Gebäude 

handelt) außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Kubatur von max.  

20 m³ zu errichten.  

 

Die Planung des neuen Baugebiets sollte zukünftige Konflikte vermeiden. Nach der aktuellen 

Planung wäre es jedoch möglich, ein Gebäude mit einem Rauminhalt von 20 m³ unmittelbar 

an die Grundstücksgrenzen der Bestandsgebäude zu errichten. Dieser Umstand ist weiterhin 

nicht ausreichend abgewogen. Es sollte sich zwingend eine Pflanzgruppe an die Grundstücks-

grenzen der Bestandsgebäude anschließen. 
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2. Oberflächen-/Niederschlagswasser 

 

Die Pestalozzistraße liegt am Fuß des Geländegefälles und bildet demzufolge den tiefsten 

Punkt. 

 

Vor diesem Hintergrund muss die Wasserrückhaltung, der Wasserabfluss und die Überflu-

tungsgefahr der Grundstücke in der Pestalozzistraße vermieden werden. Die vorgenommene 

Untersuchung durch die geomer GmbH (Starkregenrisikomanagement Schöckinger Weg, 

Hemmingen) ist nicht belastbar. Das Konzept wurde mit der Zielrichtung erstellt, dass das 

neue Baugebiet von Beeinträchtigungen durch Starkregenereignisse geschützt werden soll. 

Auswirkungen auf die daran östlich anschließende Bebauung in der Alten Schöckinger Straße 

und im Brunnenweg werden gerade nicht näher untersucht. Es bedarf hierzu eingehender 

Untersuchungen und der Erstellung eines belastbaren Konzepts zur Vermeidung von Überflu-

tungen durch die neue Bebauung. 

 

Da das Oberflächen-/Niederschlagswasser durch den Wall noch stärker gebündelt wird und 

über den Feldweg in die Alte Schöckinger Straße fließt, besteht ein besonders hohes Über-

schwemmungsrisiko für die Gebäude Alte Schöckinger Straße 13 und 17 sowie Brunnenweg 2 

und 3. 

 

 
 
Auszug aus dem Geoportal BW mit Einzeichnungen durch den Unterzeichner 

 

Das wird durch das Gutachten nicht untersucht. 
  



 

 

4 

 

 

Zudem basieren die Bebauungsmodelle in den Simulationen des Gutachtens noch auf dem 

ursprünglichen Planungskonzept. Laut Begründung soll im zentralen Baufeld eine verdichtete 

Bebauung mit Ketten- oder Reihenhäusern entstehen. 

 
Begründung, S. 5 (Ziff. 10) 

 

Eine solche Bebauung mit Ketten- oder Reihenhäusern wurde den Simulationen nicht zugrun-

de gelegt.  

 

 
 

Auszug aus dem Starkregenrisikomanagement, S. 15 (keine Ketten- oder Reihenhäuser zu erkennen) 

 

Es wurden verschiedene Starkregensimulationen unter Einbeziehung unterschiedlicher Szena-

rien durchgeführt. Es zeigt sich, dass die aktuelle Planung mit 131 Wohneinheiten und 276 

Einwohnern (= 93 Einwohner je Hektar) gegenüber der ursprünglichen Planung mit 81 WE 

(Erhöhung um 61,7 %) und 169 EW (Erhöhung um 63,3%) ein grundsätzlich höheres Überflu-

tungsrisiko des Baugebiets bei Starkregen beinhaltet. 

 

Ein tolerabler Hochwasserschutz des geplanten Baugebiets mit einem im Süden gelegenen 

Schutzgraben von 2 m Breite und 1,5 m Tiefe wird nicht erreicht. 

 

Es wird eine Mauer bzw. Wall plus Mauer im Süden zum Schutz des Baugebiets errichtet wer-

den müssen.  

 

Hierdurch wird das Wasser zwar vom Baugebiet abgehalten, aber es werden zwangsläufig die 

angrenzenden Gebiete (Maria-Montessori-Straße, Max Eyth-Straße, sowie Gebäude in der 

Alten Schöckinger Straße und dem Brunnenweg) einer erhöhten Überflutungsgefahr ausge-

setzt. 

 

Die entscheidende Simulation unter Einbeziehung aller aktualisierten Parameter und der ent-

sprechend angepassten Rauheits- und OAK-Werte wurde nicht durchgeführt oder der Öffent-

lichkeit vorenthalten. 
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Anfang 2021 erhielt geomer GmbH den Auftrag zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse für 

ein außergewöhnliches Starkregenereignis mit anschließender Fließweganalyse für das ge-

plante Baugebiet Schöckinger Weg. 

 

Im Auftrag der Gemeinde wurden verschiedene Simulationen mit speziellen Rechenprogram-

men durchgeführt und die Ergebnisse in einem Gutachten zusammengefasst. 

 

2.1 Simulation 1 

 

Es wurde die Ausgangssituation des Baugebiets (alter Planentwurf mit 81 WE/169EW) mit den 

OAK-Werten von 2021 simuliert.  

 

Ergebnis: Bei Starkregen können sich nicht tolerierbare Seen mit insgesamt fast 1000 m³ 

Wasser bilden. 

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 1 und 2 

 

2.2 Simulation 2 

 

Da die Gefahr einer teilweisen Überflutung des Baugebiets bestand, vor allem im Nordosten 

(bei den Gebäuden unserer Mandanten Raiser, Storz und Heermann) und im Südwesten, wur-

de am Südrand ein virtueller Graben von 2 m Breite und 1, 5 m Tiefe installiert.  

 

Ergebnis: Ein fast unverändertes Gefahrenpotential. Es können sich Seen mit insgesamt über 

950 m³ bilden.  

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 3 

 

2.3 Simulation 3 

 

In der Zwischenzeit wurde der Planentwurf überarbeitet (Aufstockung der WE von 81 auf 129 

und der EW von 169 auf 271). Die Simulation unter Berücksichtigung des neuen Planentwurfs 

ergab mit über 1300 m³ deutlich größere „Seen“  

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 5 

 

als bei der ursprünglichen Planung 

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 2 

 

Ergebnis: Die Neuplanung mit größerer Gebäudedichte erhöht somit die Gefahr bei Starkregen 

deutlich. Generell scheint die Überflutungsgefahr bei Starkregen auch in anderen Gebieten – 

wie Maria-Montessori-Straße und Max-Eyth-Straße, Brunnenweg, Pestalozzistraße und Am 

Bildstöckle - erhöht gegenüber der ursprünglichen Planung.  

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 5 
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Es wurden beachtliche Fließmengen innerhalb des Baugebiets errechnet; im Maximum bis 344 

Liter Wasser pro Sekunde am stärksten Fließweg und insgesamt bis 500 Liter. 

 

2.4 Simulation 4 

 

Im nächsten Versuch wurde eine imaginäre Mauer am Südrand des Baugebiets (überarbeitete 

Planung mit 129 WE/271 EW) auf Höhe über 340,50 m ü. NN installiert.  

 

Ergebnis: Die Simulation zeigt, der See im Nordosten wird geringfügig kleiner, dafür wird der 

vor der Mauer im Südwesten entsprechend größer. Insgesamt sind über 1400 m³ Wasser in-

nerhalb und außerhalb des Baugebiets vorhanden. Der Schutz ist nicht ausreichend.  

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 6 

 

Abb. 6 zeigt das Ergebnis einer Simulation mit entsprechenden Volumenwerten der Überflu-

tungsgebiete. Der Verlauf der Mauer/Graben im Süden des Baugebiets hat einen anderen Ver-

lauf als im zeichnerischen Teil dargestellt. Im Nordosten des Baugebiets ist eine nahezu gleich 

große Überflutungsfläche dargestellt, welche über die Straße und über die Privatgrundstücke 

Pestalozzistraße 12 und 14 abgeleitet wird. Das bedeutet, dass diese Grundstücke mit bis zum 

100 cm überflutet werden. 

 

An dieser Stelle fehlt gänzlich ein Überflutungsschutz zu Gunsten der Eigentümer, die an das 

Bebauungsplangebiet grenzen. Das ergibt sich auch aus der Begründung zum Bebauungspla-

nentwurf. Darin steht: 

 
            - 60 cm 
(Oberkante 340,70 m ü. NN) hoher Wall/Geländemodellierung entlang der südlichen 
Grenze des Plangebiets hergestellt. Diese wird den Zufluss aus den Außengebieten in 
        

 
Begründung, S. 6 

 

Hieraus ist eindeutig zu entnehmen, dass nur der Schutz des Baugebiets, aber nicht der be-

nachbarten Eigentümer in den Blick genommen worden ist, obwohl das dringend geboten ist. 

 

Selbst, wenn von außerhalb des Baugebiets kein Wasser in das Baugebiet fließt, so reicht die 

Kanalisation innerhalb des Baugebiets nicht aus, da (bis auf die Rigolen beim Grundstück Rai-

ser, Pestalozzistraße 14) durch die Flächenversiegelung keine zusätzlichen Sickermöglichkei-

ten (keine Oberflächenversickerung im Baugebiet) bestehen. Deshalb entsteht ein See beim 

Grundstück Raiser, der sich durch die dichtere Bebauung (mehr Personen, mehr Versiegelung) 

noch vergrößert.  

 

Daher ist auch zugunsten der Nachbarn an dieser Stelle eine Mauer/Graben als Überflutungs-

schutz der privaten Grundstücke vorzusehen.  

 

Durch die Erhöhung der Alten Schöckinger Straße in Richtung Osten zur Erzeugung eines Ge-

fälles in Richtung Baugebiet kommt es vermutlich zu einer Überflutungsgefährdung des 

Grundstücks Alte Schöckinger Straße 13 (Heermann), weil das Wasser über die Kreuzung Alte 
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Schöckinger Straße/Pestalozzistraße/Brunnenweg aufgrund des Gefälles in Richtung Brun-

nenweg weiterfließt 

 

Aktuelle Lichtbilder (Lichtbildanlage) unseres Mandanten Link (Alte Schöckinger Straße 17) 

zeigen die bereits jetzt kritische Situation bei Regenfällen. 

 

2.5 Simulation 5 

 

Die Mauer wird um 20 cm erhöht. Im Gutachten heißt es dazu lapidar:  

 
             
            

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Seite 11 

 

Eine Abbildung zu dieser Simulation fehlt. Auswirkungen auf andere Gebiete außer-

halb des geplanten Baugebiets werden nicht gezeigt und können daher nicht beur-

teilt werden. Es drängt sich die Frage auf, wo die ca. 1000 m³ oder mehr an Wasser 

verbleiben, wenn sie vom Baugebiet ferngehalten werden. Wie gefährdet sind die 

umgebenden Bestandsgebäude? 

 

2.6 Simulation 6 

 

Ein Starkregenereignis für den alten Planentwurf mit erhöhter Mauer und nicht angepasster 

Rauheits- und OAK-Werten wird simuliert.  

 

Ergebnis: Im Nordosten bildet sich ein See mit knapp 200 m³. An der Mauer werden knapp 

540 m³ gestaut. Gewisse Bereiche außerhalb des Baugebiets scheinen gefährdet.  

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 7 

 

2.7 Simulation 7 

 

Abschließend wurden die OAK- und die Rauheitswerte angepasst und eine Simulation wiede-

rum mit dem veralteten Planentwurf (81 WE/169 EW) und der erhöhten Mauer (340,70 m NN) 

durchgeführt. 

 

Ergebnis: Durch die Anpassung der OAK- und Rauheitswerte ergibt sich im Nordosten eine 

Vergrößerung des Sees gegenüber der Simulation 6 auf über 210 m³. Der See südlich der 

Mauer bleibt bei knapp 540 m³. 

 
vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 10 

 

Es erhebt sich die Frage, weshalb wurden die Simulationen 6 bzw. 7 nicht mit dem 

aktuellen Planentwurf durchgeführt?  
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Zudem stimmt die Abbildung 6 im Starkregenmanagement nicht mit den geplanten Festset-

zungen im zeichnerischen Teil überein. 

 

 
 

vgl. Gutachten geomer GmbH, Abb. 6 mit Einzeichnung durch Unterzeichner 

 

 
 

vgl. zeichnerischer Teil des Bebauungsplans mit Einzeichnung durch Unterzeichner 

 

Für eine belastbare Beurteilung einer Starkregensituation muss eine Simulation mit dem ak-

tuellen Planentwurf und allen sonstigen aktualisierten Parametern durchgeführt und veröffent-

licht werden. Diese wichtigste Simulation fehlt bislang. 

 

3. Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB 

 

Nach § 13b Satz 1 BauGB gilt § 13a bis zum Ablauf des 31.12.2022 entsprechend für Bebau-

ungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 

10.000 m², durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die 

sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 

 

In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wie folgt: 

 
           
     

 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf, S. 9 
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Hierbei wird verkannt, dass nicht alle Baufenster eine GRZ von 0,4 aufweisen. Im Baufeld  

WA 2 soll eine GRZ von 0,6 festgesetzt werden. 

 

 
 

Auszug aus dem zeichnerischen Teil 

 

Somit steht nicht zwingend fest, dass eine überbaubare Grundfläche von 7.394 m² zu erwar-

ten ist. Die überbaubare Grundfläche ist nun neu und korrekt zu ermitteln. 

 

4. Verkehrs- und Straßensituation 

 

Durch das neue Baugebiet wird sich das Verkehrsaufkommen zwangsläufig erhöhen. Das zeigt 

die Verkehrsuntersuchung der ssw GmbH. 

 

 
 

Untersuchung der ssw GmbH, S. 3 
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Hierbei ist zu bedenken, dass die Alte Schöckinger Straße durch die der zusätzliche Verkehr 

fließen wird, eine sehr enge Straße ist, die zeitweise beidseitig zugeparkt ist. Der Zu- und 

Abfluss des zusätzlichen Verkehrs wird Probleme verursachen und bietet aufgrund fehlender 

Gehwege auf einem größeren Abschnitt der Alten Schöckinger Straße eine steigende Gefahr 

für Fußgänger und insbesondere auch für Kinder. 

 

Darüber hinaus wird der Verkehr durch die jetzt bereits sehr enge Pestalozzistraße, Theodor-

Heuss-Straße, Max-Eyth-Straße und Maria Montessori-Straße zunehmen. Dies führt zu den-

selben Problemen und Gefahren, wie im Bereich der Alten Schöckinger Straße. Ebenso prob-

lematisch ist bereits jetzt die beidseitig vollständig zugeparkte Blohnstraße mit Kindergarten, 

in der bereits jetzt aufgrund dieser Parksituation insbesondere für Kinder eine erhebliche Ge-

fahr durch Unübersichtlichkeit und fehlende Gehwege besteht. 

 

Ferner ist die Einmündung der Max-Eyth-Straße in eine der Hemminger Hauptverkehrs- bzw. 

Ortseingangs- und Ortsausgangsstraße, die Neue Schöckinger Straße, bereits heute sehr un-

übersichtlich und durch die schräg gegenüber einmündende Helene-Lange-Straße bereits heu-

te in den Hauptverkehrszeiten problematisch wie auch gefährlich. Für das steigende Ver-

kehrsaufkommen, das über die Max-Eyth-Straße in die Neue Schöckinger Straße abfließen 

bzw. einmünden wird, muss im Zuge der Baugebietsentwicklung eine tragfähige Lösung erar-

beitet werden. 

 

Gleiches gilt für die Einmündung der Maria-Montessori-Straße in die Neue Schöckinger Straße. 

 

Die grundsätzliche Verkehrsplanung in Wohngebieten sollte sich an zwei Grundprinzipien hal-

ten. Es geht um die Bündelung des Verkehrs auf das nächste Hauptverkehrsstraßennetz. 

Hierzu benötigt es Schleifenlösungen und Anliegerfreigaben durch entsprechende Beschilde-

rung. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, die dazu beitragen, dass kein Durchgangsverkehr 

entsteht und das Baugebiet zielführend erreicht und verlassen werden kann. 

 

Eine solche Verkehrsplanung ist vorliegend nicht vorhanden, obwohl die Verkehrsuntersu-

chung eine Kfz-Fahrtenzunahme von 580 Fahrten je Tag ergab.  
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Über die Max-Eyth-Straße und die Maria-Montessori-Straße sind es lediglich 120 m zur Haupt-

straße.  

 

 
 
Auszug aus dem Geoportal BW mit Einzeichnungen durch den Unterzeichner 

 

Man könnte die innere Erschließung des Baugebiets ändern und so über diese beiden Straße 

in das Gebiet ein- und ausfahren. 

 

 
 

Auszug aus dem zeichnerischen Teil mit Einzeichnungen durch den Unterzeichner 

 

Die Erschließung über die Alte Schöckinger Straße auf die Hauptstraße stellt eine Wegstrecke 

von mind. 400 m dar. 

 

Fazit: Es bedarf eines tragfähigen Verkehrs- bzw. Straßenkonzepts, das bisher nicht 

erstellt worden ist, obwohl es sich wegen der Verkehrsuntersuchung aufdrängt. 

 

Bereits jetzt sind die Straßenränder in der Alten Schöckinger Straße, Pestalozzistraße, Theo-

dor-Heuss-Straße und Max-Eyth-Straße zugeparkt, so dass keine Parkplätze mehr verfügbar 

sind. Eine entsprechende Lichtbildanlage fügen wir bei. 
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Sobald die Münchinger Straße gesperrt oder überlastet ist, weicht der Verkehr über den Brun-

nenweg aus. Vor diesem Hintergrund muss im geplanten Baugebiet ausreichend Parkraum 

geschaffen werden, damit keine weiteren Fahrzeuge auf das Parken in den vorgenannten 

Straßen angewiesen sein müssen und es zu keinem „Wildparken“ kommt. 

 

Fazit: Es bedarf ebenfalls eines tragfähigen Parkraumkonzepts für das Baugebiet, 

das bisher nicht erstellt worden ist, obwohl es sich wegen der Verkehrsuntersu-

chung aufdrängt. 

 

5. Abwägungsmaterial nicht vollständig 

 

Der angedachte Satzungsbeschluss kann im Übrigen schon deshalb nicht gefasst werden, da 

abwägungsrelevante Untersuchungen noch nicht vollständig abgeschlossen sind und daher 

zumindest zum jetzigen Zeitpunkt das Abwägungsmaterial nicht vollständig ist. 

 

Das betrifft die Untersuchungen zur Feldlerche. In der artenschutzrechtlichen Prüfung zum 

Bebauungsplan „Schöckinger Weg“ steht: 

 
   
Aufgrund ihrer Gefährdung (Rote-Liste Gef.gr.3 Ba.Wü) besteht für die Feldlerche eine 
besondere Verantwortung bei Planungen. Von einer potenziellen Bedeutung des Erweite-
rungsgebietes muss daher sicherheitshalber ausgegangen werden, um Verbotstatbe-
stände nach §44, Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. In der weiteren Planung soll die Feld-
lerche daher Beachtung finden, insofern, als zum einen weitere Untersuchungen in der 
Saison 2024 vorgesehen werden sowie im positiven Nachweisfall Vermeidungs- und 
CEF-         

 
Artenschutzrechtliche Prüfung, S. 13 (Hervorhebung durch den Unterzeichner) 

 
In ergänzenden Untersuchungen in der Saison 2023 wurde das Rebhuhn südlich des 
Erweiterungsgebietes nachgewiesen. Hierzu erfolgte ein gesonderter Bericht. Weiterhin 
besteht eine potenzielle Bedeutung für die Feldlerche, weitere Untersuchungen in der 
Saison 2024 sind vorgesehen und im positiven Nachweisfall Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen 

 
Artenschutzrechtliche Prüfung, S. 20 (Hervorhebung durch den Unterzeichner) 

 

Diese Untersuchungen wurden bisher nicht gemacht, zumindest wurden keine Unterlagen im 

Rahmen der Offenlage zur Einsicht gestellt. 

 

6. § 215a BauGB 

 

Ursprünglich wurde das Verfahren nach § 13b BauGB eingeleitet. In der Begründung zum 

Bebauungsplanentwurf steht hierzu: 

 
          
unionsrechtswidrig ist und deswegen für nicht weiter anwendbar erklärt, da dieser die 
Überplanung von Außenbereichsflächen auf der Grundlage einer unzulässigen Typisie-
rung ohne Umweltprüfung zulässt. In der Folge hat dann der Gesetzgeber reagiert und 
das Baugesetzbuch dahingehend geändert, dass der § 215a eingefügt wurde, der die 



 

 

13 

 

Beendigung von Bebauungsplanverfahren und ergänzendes Verfahren für Bebauungs-
pläne nach § 13b regelt. Diese Gesetzesänderung trat am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Wesentlicher Inhalt dieser ist die Vorgabe, dass auch Bebauungspläne die bislang gem. 
§ 13b BauGB aufgestellt wurden, einer Umweltprüfung (umweltrechtliche Vorprüfung) 
bedürfen und ggfls. ein Umweltbericht erstellt werden muss. 
 
Die sonstigen Erleichterungen des vereinfachten Verfahrens wie der Verzicht auf die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und das Absehen des Gebots der Entwicklung des 
Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan bleiben bestehen. Der Satzungsbe-
schluss muss bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 gefasst werden. 
 
Aufgrund dessen wurde ein Umweltbericht zum vorliegenden Bebauungsplan erstellt 
und Ausgleichsmaßnahmen definiert. Eine Änderung oder Ergänzung des Flächennut-
zungsplans fü        

 
Entwurf, S. 3 f. 

 

§ 215a Abs. 3 BauGB regelt die Voraussetzungen, unter welchen begonnene § 13b-

Bebauungsplanverfahren weiter fortgesetzt werden können. 

 
   215a grundsätzlich darauf abzielt, den Abschluss begonnener § 13b-
Bebauungsplanverfahren und die Heilung von Bebauungsplänen, die im Verfahren nach 
§ 13b aufgestellt wurden, dadurch zu erleichtern, dass die Privilegierungen des be-
schleunigten Verfahrens weiterhin (befristet, wenn der Satzungsbeschluss bis zum Ab-
lauf des 31.12.2024 gefasst wird) aufrechterhalten werden, ergibt sich aus den Annah-
men des Bundesverwaltungsgerichts zur Europarechtswidrigkeit des § 13b BauGB die 
Notwendigkeit von Einschränkungen. Diese finden sich in Abs. 3, auf den Abs. 1 und 
Abs. 2 Bezug nehmen. Nach S. 1 können die Verfahrenserleichterungen des Verzichts 
auf eine Umweltprüfung und Erstellung eines Umweltberichts sowie der Verzicht auf das 
Abarbeiten der Eingriffsregelung nur dann angewandt werden, wenn die planende 
Kommune aufgrund einer Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend § 13a Abs. 1 S. 2 
Nr. 2 zu der Einschätzung gelangt, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheb-
lichen Umwelteinwirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 S. 4 in der Abwägung zu berück-
sichtigen wären oder die als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts entsprechend § 1a Abs. 3 auszugleichen wä-
ren. 
 
 
 
Die Vorprüfung soll klären, ob der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat. Nur wenn die Vorprüfung zu einem entsprechenden Ergebnis 
führt, können die Verfahren gem. Abs. 1 bzw. Abs. 2 ohne Umweltprüfung mit Umwelt-
         hlossen 
werden. Mit der Anordnung einer entsprechenden Vorprüfung stellt der Gesetzgeber al-
so sicher, dass eine Überplanung von Außenbereichsflächen außerhalb des Siedlungsbe-
reichs, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben wird, nur unter 
Durchführung einer Umweltprüfung stattfindet. Damit wird den Beanstandungen, die 
das Bundesverwaltungsgericht mit Blick auf § 13b geltend gemacht hat und aus denen 
es die Europarechtswidrigkeit dieser Regelung abgeleitet hat, Rechnung getragen. 

 
BeckOK BauGB/Uechtritz, 62. Ed. 1.5.2024, BauGB § 215a, Rz 12, 13 

 

Vorliegend sind die Kriterien aber nicht erfüllt, da die Bebauungsplanung plangebietsübergrei-

fende Auswirkungen und erhebliche Umweltauswirkungen bzgl. der Versiegelung landwirt-

schaftlich hochwertigen Bodens zeigt. 
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Es liegt ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 2 BNatSchG hinsichtlich der Zerstörung von 

Lebensraum des Rebhuhns außerhalb des Plangebiets in Verbindung mit notwendigen Maß-

nahmen zum Starkwassermanagement vor. 

 

Laut der Begründung ist ein Wall vorgesehen: 

 
            - 60 cm 
(Oberkante 340,70 m ü. NN) hoher Wall/Geländemodellierung entlang der südlichen 
Grenze des Plangebiets hergestellt. Diese wird den Zufluss aus den Außengebieten in 
        

 
Begründung, S. 6 

 

Diese Begründung bezieht sich auf das Gutachten zum Starkregenrisikomanagement „Schö-

ckinger Weg, Hemmingen“. Abbildung 10 des Gutachtens zeigt, dass bei Starkregenereignis-

sen nach der Errichtung einer Mauer das Wasser insbesondere vor dem südöstlichen Teil des 

Plangebiets anfallen würde. 

 
Gutachten zum Starkregenrisikomanagement „Schöckinger Weg, Hemmingen“, S. 15 

 

Ausweislich der Sonderuntersuchung Rebhuhn handelt es sich bei diesem Bereich um das 

Brutgebiet des Rebhuhns. 

 

 
 

Sonderuntersuchung Rebhuhn, Abbildung 14 auf S. 13 
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Da somit außerhalb des Geltungsbereichs Auswirkungen vorhanden sein werden, liegen die 

Voraussetzungen für die Anwendung des § 215a BauGB nicht vor. 

 

Zudem führt das Bebauungsplanverfahren zur Versiegelung hochwertiger Ackerflächen. In der 

Vorprüfung steht hierzu: 

 
   vor allem Ackerflächen betroffen, deren Eignung für 
die Landwirtschaft hoch ist. In der Flurbilanz 2022 werden landwirtschaftliche Flächen in 
5 Stufen unterteilt. In die Bewertung fließen zahlreiche boden- und standortbezogene 
Kriterien ein. Dabei wurde die Planfläche als Vorbehaltsflur II eingestuft. Diese überwie-
gend landbauwürdigen Flächen sollten der landwirtschaftlichen Nutzung größtenteils er-
halten bleiben bzw. vor Fremdnutzungen wie z.B. einer Bebauung geschützt bleiben.  
 
Durch die Planung werden hochwertige Flächen (ca. 22.500 m²) der landwirtschaftlichen 
Produktion (Futter- und Nahrungsmittel) entzogen. Generell wird durch jeglichen Flä-
chenverlust die Produktionsmöglichkeit der ansässigen Landwirte eingeschränkt und die 
Konkurrenz um Flächen vergrößert. Summationseffekte von v.a. Siedlungstätigkeit und 
Straßenbau führen durch eine Verknappung hofnaher, unzerschnittener ertragreicher 
Grünlandflächen dazu, dass die Produktion zunehmend unwirtschaftlich wird 

 
Vorprüfung des Einzelfalls für den Bebauungsplan „Schöckinger Weg“, S. 10 f 
(Hervorhebung durch Unterzeichner) 

 

Daher liegen erhebliche Umweltauswirkungen vor, die die Anwendung des § 215a BauGB 

sperren. 

 

Selbst wenn man aber die Anwendbarkeit des § 215a BauGB – fälschlicherweise – bejahen 

würde, so bestehen erhebliche Zweifel daran, dass § 215a BauGB mit dem Unionsrecht ver-

einbar ist. 

 

Das BVerwG hat in seiner Entscheidung zu § 13b BauGB wie folgt dargelegt: 

 
Diese Regelung wird den Anforderungen der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme (ABl. L 197 S. 30) - SUP-Richtlinie - nicht gerecht. 
 
a) Die SUP-Richtlinie verfolgt gemäß Art. 1 das Ziel, im Hinblick auf die Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu bei-
zutragen, dass Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und 
Programmen einbezogen werden. Zu diesem Zweck bestimmt Art. 3 Abs. 1 SUP-
Richtlinie, dass die unter Art. 3 Abs. 2 bis 4 SUP-Richtlinie fallenden Pläne und Pro-
gramme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, einer Umweltprü-
fung nach Art. 4 bis 9 SUP-Richtlinie unterzogen werden. Während Art. 3 Abs. 2 SUP-
Richtlinie Pläne und Programme zum einen anhand der UVP-Pflichtigkeit der damit er-
möglichten Projekte (Art. 3 Abs. 2 Buchst. a SUP-Richtlinie) und zum anderen anhand 
der Erforderlichkeit einer Prüfung nach Maßgabe der FFH-Richtlinie (Art. 3 Abs. 2 
Buchst. b SUP-Richtlinie) bezeichnet, die grundsätzlich einer Umweltprüfung unterzogen 
werden müssen, ist gemäß dem Vorbehalt nach Art. 3 Abs. 3 SUP-Richtlinie eine Um-
weltprüfung bei Plänen und Programmen der vorgenannten Art, die lediglich die Nut-
zung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen oder nur geringfügige Änderungen vor-
sehen, nur dann erforderlich, wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie voraussicht-
lich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Entsprechendes gilt nach Art. 3 Abs. 4 SUP-
Richtlinie für andere Pläne und Programme. Sowohl bei Plänen und Programmen nach 
Art. 3 Abs. 3 als auch bei solchen nach Abs. 4 SUP-Richtlinie haben die Mitgliedstaaten 
diese Entscheidung gemäß Art. 3 Abs. 5 Satz 1 SUP-Richtlinie entweder durch Einzelfall-
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prüfung oder durch Festlegung von Arten von Plänen und Programmen oder durch eine 
Kombination dieser beiden Ansätze zu treffen. Sie müssen in jedem Fall die einschlägi-
gen Kriterien des Anhangs II berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Pläne und Pro-
gramme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, von der Richtlinie 
erfasst werden (Art. 3 Abs. 5 Satz 2 SUP-Richtlinie). 
 
Bei der Umsetzung dieser Vorgaben ist den Mitgliedstaaten ein Ermessensspielraum 
eingeräumt. Dieses Ermessen ist jedoch eingeschränkt. In der Sache müssen die Mit-
gliedstaaten sicherstellen, dass sämtliche Pläne und Programme, die voraussichtlich er-
hebliche Umweltauswirkungen haben, einer Umweltprüfung unterzogen werden (EuGH, 
Urteile vom 22. September 2011 - C-295/10 [ECLI: EU:C:2011:608] - Rn. 46, 53, vom 
10. September 2015 - C-473/14 [ECLI:EU:C: 2015:582] - Rn. 47 und vom 21. Dezem-
ber 2016 - C-444/15 [ECLI:EU:C:2016: 978] - Rn. 53; siehe auch Schlussanträge der 
Generalanwältin Kokott vom 8. September 2016 im Verfahren - C-444/15 - Rn. 42). 
Während demnach die Erreichung des in Art. 3 Abs. 1 SUP-Richtlinie normierten Ziels 
strikt vorgegeben ist, können die Mitgliedstaaten bei den Modalitäten, mit denen dieses 
Ziel erreicht werden soll, eine Auswahl unter den in der Richtlinie aufgezählten Varian-
ten  Einzelfallprüfung, Artfestlegung oder Kombination von beiden  treffen. Wenn 
durch die in Art. 3 Abs. 5 SUP-Richtlinie genannten Mechanismen gewährleistet sein 
soll, dass kein Plan, der voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat, der Um-
weltprüfung entzogen wird (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-295/10 - Rn. 
53), sind für die Artfestlegung strenge Maßstäbe zu beachten. Diese sind nur dann ge-
wahrt, wenn angesichts der nach Maßgabe der einschlägigen Kriterien nach Art. 3 Abs. 
5 Satz 2 SUP-Richtlinie i. V. m. Anhang II der Richtlinie für die Art des Plans geltenden 
qualitativen Voraussetzungen davon auszugehen ist, dass erhebliche Umweltauswirkun-
gen "a priori", d. h. von vornherein, nicht eintreten werden (EuGH, Urteil vom 18. April 
2013 - C-463/11 [ECLI:EU:C:2013:247] - Rn. 39). Bei der Artfestlegung muss danach 
durch die  weite und umfassende  Umschreibung der Voraussetzungen gewährleistet 
sein, dass für jeden möglichen Einzelfall erhebliche Umweltauswirkungen durch den Plan 
ausgeschlossen sind (vgl. auch Generalanwalt Wathelet, Schlussanträge vom 19. De-
zember 2012 im Verfahren - C-463/11 - Rn. 51). Eine Artfestlegung, mit der das Ziel 
des Art. 3 Abs. 1 SUP-Richtlinie lediglich im Wege einer typisierenden bzw. pauschalie-
renden Betrachtungsweise, d. h. im Allgemeinen und regelhaft, aber zugleich verbunden 
mit der Hinnahme von Ausnahmen, erreicht wird, ist unzulänglich. 
 
Mit diesen Anforderungen ist § 13b BauGB nicht vereinbar. Die Rechtslage ist durch die 
vorstehend aufgezeigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hinreichend ge-
klärt (sog. acte éclairé), sodass es einer Vorlage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht bedarf 
(siehe zuletzt EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2021 - C-561/19 [ECLI:EU:C:2021:799], 
Consorzio Italian Management - Rn. 31 m. w. N.). 
 
b) Der Gesetzgeber hat sich  abgesehen von der auf das Habitatrecht bezogenen Ein-
zelfallprüfung nach § 13b Satz 1 i. V. m. § 13a Abs. 1 Satz 5 Alt. 1 BauGB  dafür ent-
schieden, gemäß Art. 3 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 SUP-Richtlinie bestimmte Arten von Plänen 
festzulegen. Diese sind  neben dem zeitlichen Anwendungsbereich der Vorschrift, der 
für die Beurteilung von Umweltauswirkungen von vornherein unbeachtlich ist  durch 
eine quantitative (Grundflächenbegrenzung) und zwei qualitative (Beschränkung auf 
Wohnnutzung sowie Anschluss der überplanten, im Außenbereich gelegenen Fläche an 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile) Voraussetzungen gekennzeichnet. Das ist jedoch 
unzureichend. Denn bei den so umschriebenen Plänen können erhebliche Umweltaus-
wirkungen nicht in jedem Fall  und im Übrigen, soweit ersichtlich, auch nicht in der Re-
gel  ausgeschlossen werden. Der von § 13b BauGB ermöglichte Zugriff auf Außenbe-
reichsflächen schließt auch bei einer flächenmäßig begrenzten Wohnbebauung in der 
Nachbarschaft zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil nicht aus, dass mittels 
des beschleunigten Verfahrens Bebauungspläne erlassen werden können, die voraus-
sichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben werden. Das gilt schon wegen der ganz 
unterschiedlichen bisherigen Nutzung der potenziell betroffenen Flächen und der Band-
breite ihrer ökologischen Wertigkeit (vgl. Anhang II der SUP-Richtlinie Nr. 1 Spiegel-
strich 1, 3 und 4). So können etwa Wiesenflächen in ihren unterschiedlichen Erschei-
nungsformen (z. B. Feuchtwiese, Magerwiese) Lebensraum für zahlreiche Tier- und 
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Pflanzenarten bieten und somit zur Artenvielfalt beitragen. Davon ist auch bei Streu-
obstwiesen und bei bewaldeten Flächen auszugehen, selbst wenn diese keinem beson-
deren naturschutzrechtlichen Schutzregime (vgl. § 20 Abs. 2 BNatSchG) unterliegen. 
Der Umstand, dass sich die überplanbaren Außenbereichsflächen an einen bebauten 
Ortsteil anschließen müssen, führt auf kein anderes Ergebnis. Das folgt schon daraus, 
dass die bereits vorhandene Bebauung nichts über die umweltrelevanten Eigenschaften 
der sich anschließenden Außenbereichsflächen aussagt. Auf eine vermeintliche Prägung 
durch die benachbarte Bebauung und einen damit einhergehenden Verlust der Schutz-
würdigkeit kann nicht abgestellt werden. Zudem können gerade besonders schützens-
werte Flächen im Außenbereich die Grenze für eine Siedlungstätigkeit markieren. An-
ders als im Rahmen der von § 13a BauGB privilegierten Innenentwicklung (vgl. EuGH, 
Urteil vom 18. April 2013 - C-463/11 - Rn. 39), lässt sich für eine  wie von § 13b 
        von Plänen und Pro-
grammen definieren, die a priori voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
hat. Das gilt selbst dann, wenn es sich nur um eine "kleine Fläche" i. S. v. Art. 3 Abs. 3 
SUP-Richtlinie handelt. Damit kann offenbleiben, welche Anforderungen an die Erheb-
lichkeit von Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen zu stellen sind.  
 
c) Die Kollision von nationalem mit Unionsrecht ist nach den Grundsätzen zum Anwen-
dungsvorrang des Unionsrechts (vgl. schon EuGH, Urteil vom 15. Juli 1964 - C-6/64 [E-
CLI:EU:C:1964:66], Costa/E.N.E.L. -) aufzulösen. Bei einem Konflikt zwischen dem Uni-
onsrecht und dem nationalen Recht ist es Sache des nationalen Gerichts, das inner-
staatliche Gesetz unter voller Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums, den ihm das 
nationale Recht einräumt, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Unionsrechts 
auszulegen und anzuwenden; soweit eine solche unionsrechtskonforme Auslegung nicht 
möglich ist, darf es entgegenstehende innerstaatliche Vorschriften nicht anwenden 
(EuGH, Urteile vom 18. März 2004 - C-8/02 [ECLI:EU:C:2004:161], Leichtle - Rn. 58, 
vom 13. Juli 2016 - C-187/15 [ECLI:EU:C:2016:550], Pöpperl - Rn. 43 ff. und zuletzt 
vom 24. Juli 2023 - C-107/23 [ECLI:EU:C:2023:606], PPU - Rn. 95). 
 
Eine hiernach vorrangige unionsrechtskonforme Auslegung des § 13b BauGB scheidet 
aus. Es ist nicht Sache des Senats, eine eindeutige gesetzliche Regelung contra legem 
durch eine anderslautende zu ersetzen, um das gesetzgeberische Ziel einer Verfah-
renserleichterung zu verwirklichen (zu den Grenzen der unionsrechtskonformen Ausle-
gung vgl. EuGH, Urteile vom 24. Januar 2012 - C-282/10 [ECLI:EU:C:2012:33], Domi-
nguez - Rn. 25 und vom 18. Januar 2022 - C-261/20 [ECLI:EU:C:2022:33], Thelen - 
Rn. 28). 
 
Wegen der Unanwendbarkeit des § 13b BauGB geht der Verweis in Satz 1 auf § 13a 
BauGB ins Leere. Das gilt insgesamt und betrifft nicht nur § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 
13 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Das beschleunigte Verfahren zeichnet sich gerade durch den 
(nach § 13a Abs. 3 BauGB bekannt zu machenden) Verzicht auf eine Umweltprüfung 
aus (vgl. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB: "wird von der    
übrigen in § 13a Abs. 2 BauGB vorgesehenen verfahrens- und materiell-rechtlichen Mo-
difikationen knüpfen daran als begleitende Regelungen an und sind Teil eines Vereinfa-
chungs- und Beschleunigungskonzepts für Bebauungspläne der Innenentwicklung.  
 
  
 
Eine hiernach vorrangige unionsrechtskonforme Auslegung des § 13b BauGB scheidet 
aus. Es ist nicht Sache des Senats, eine eindeutige gesetzliche Regelung contra legem 
durch eine anderslautende zu ersetzen, um das gesetzgeberische Ziel einer Verfah-
renserleichterung zu verwirklichen (zu den Grenzen der unionsrechtskonformen Ausle-
gung vgl. EuGH, Urteile vom 24. Januar 2012 - C-282/10 [ECLI:EU:C:2012:33], Domi-
nguez - Rn. 25 und vom 18. Januar 2022 - C-261/20 [ECLI:EU:C:2022:33], Thelen - 
Rn. 28). Wegen der Unanwendbarkeit des § 13b BauGB geht der Verweis in Satz 1 auf § 
13a BauGB ins Leere. Das gilt insgesamt und betrifft nicht nur § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. 
m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Das beschleunigte Verfahren zeichnet sich gerade durch 
den (nach § 13a Abs. 3 BauGB bekannt zu machenden) Verzicht auf eine Umweltprü-
fung aus (vgl. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB: "wird von der   
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Die übrigen in § 13a Abs. 2 BauGB vorgesehenen verfahrens- und materiell-rechtlichen 
Modifikationen knüpfen daran als begleitende Regelungen an und sind Teil eines Verein-
fachungs- und Beschleunigungskonzepts für Bebauungspläne der Innenentwicklung. 
 
2. Die Wahl des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13b Satz 1 i. V. m. § 13a Abs. 2 
Nr. 1, § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB statt des gebotenen Regelverfahrens hat dazu geführt, 
dass es die Antragsgegnerin rechtswidrig unterlassen hat, eine Umweltprüfung im Sinne 
von § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen und nach § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB einen Umwelt-
bericht zu erstellen, der als Teil der Begründung (§ 2a Satz 3 BauGB) nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 BauGB mit dem Entwurf öffentlich auszulegen und nach § 9 Abs. 8 BauGB der 
Begründung beizufügen ist. Hierin liegt ein gemäß § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB be-
achtlicher Verfahrensfehler, der nach § 4 Abs. 2 und 4 UmwRG auch vom Antragsteller 
gerügt werden kan 

 
BVerwG, Urteil vom 18.07.2023 - BVerwG 4 CN 3.22 

 

Nach unserem Dafürhalten sind die Überlegungen auch auf § 215a BauGB anzuwenden. Ob 

eine bloße Vorprüfung hier ausreicht, überhaupt wenn das Verfahren schon weit fortgeschrit-

ten ist, ist überaus fraglich. 

 

7. Ergebnis 

 

Die obigen Ausführungen zeigen, dass der Bebauungsplanentwurf nicht als Satzung 

beschlossen werden kann. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 































 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs „Schöckinger Weg“, 

Bekanntmachung vom 23.05.2024, 

Offenlage vom 24.05.2024 bis einschließlich zum 01.07.2024 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 28.06.2024 hatten wir die Interessenvertretung von 

 

 

angezeigt und eine Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Schöckinger Weg“ abgege-

ben. 

  

Stuttgart, 28.06.2024 

unser AZ: 22/000131 EBE/sck 

 

Per E-Mail: Gemeinde@Hemmingen.de  

Gemeinde Hemmingen 

Münchinger Straße 5 

71282 Hemmingen 
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Diese Stellungnahme wird noch um folgenden Punkt ergänzt: 

 

Feldhasenpopulation 

 

Unsere Mandanten haben im zukünftigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes mehrfach 

Feldhasen gesichtet. Somit handelt es sich bei diesem Bereich um den Lebensraum der Feld-

hasen. 

 

Aus den Unterlagen, die im Rahmen der Offenlage zur Verfügung gestellt worden sind, geht 

jedoch nicht hervor, dass eine Untersuchung in Bezug auf die Feldhasen vorgenommen wor-

den ist. 

 

Das ist aber noch zwingend nachzuholen, da ansonsten zum jetzigen Zeitpunkt das Abwä-

gungsmaterial nicht vollständig ist. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 


